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1.0

1.1

TEIL II: UMWELTBERICHT

EINLEITUNG

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch
(BauGB) ist im Rahmen der Bauleitplanung nach $ 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB eine Umwelt-
prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-
mittelt werden. Entsprechend der Anlage 1 zum BauGB zu SS 2 Abs. 4 und 2a BauGB
werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Der Bebauungsplan Nr. 61 ,,Südlicher Hellmer" wird im Parallelverfahren gem. S 8 (3)

BauGB zur 42. Flächennutzungsplanänderung aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung wird gem. S 2 (4) Salz 1 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten
Planvorhabens erstellt. Da somit bereits zeitgleich für den Anderungsbereich der 42. Flä-
chennutzungsänderung eine ausführliche Ermittlung der Belange des Umweltschutzes
gem. S 1 (6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, kann die Umweltprüfung im Flächennut-
zungsplanverfahren gem. S 2 @) SaU 5 BauGB auf die zusätzlichen oder anderen erheb-
lichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. Durch die 42. Anderung des Flächennut-
zungsplanes werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen erwartet, als die im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan Nr. 61 abschließend aufgeführten Aspekte. Der lnhalt
des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 61 gilt daher gleichermaßen für die 42. An-
derung des Flächennutzungsplanes.

Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort

Die Gemeinde Stadland beabsichtigt im Ortsteil Reitland, südwestlich hinter der Bebau-
ung an der Reitlander Straße (K 189) und westlich der Sackstraße, ein Allgemeines Wohn-
gebiet auszuweisen. Zu diesem Zweck wird der Bebauungsplan Nr. 61 ,,Südlicher Hell-
mer" aufgestellt. Zur bauleitplanerischen Vorbereitung des Planvorhabens erfolgt im Pa-
rallelverfähren gem. S 8 (3) S. 1 BauGB die 42. Flächennutzungsplan-Anderung.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde Stadland
ist es planerisches Ziel, an einem baulich bereits vorgeprägten Standort ein Wohnquartier
zu entwickeln, das sich in die bestehenden Strukturen einfügt.

Zur Umsetzung des Planungsziels wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) gem. $ 4
BauNVO im Bebauungsplan Nr. 61 festgesetzt. Die Festsetzung von Art und Maß der
baulichen Nutzung sowie die Bauweise orientieren sich an der umgebenen Gebäudestruk-
tur. Die interne Erschließung des Plangebietes erfolgt über die im Rahmen des Bebau-
ungsplans Nr. 61 festgesetzten mittigen Erschließungsstraße mit Wendehammer.

Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebaulichen
Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechenden Ka-
piteln der Begründung zum Bebauungsplan Nr.61, Kap.2.1 ,,Räumlicher Geltungsbe-
reich", Kap. 2.2,,Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur", Kap. 1.0 ,,Anlass und
Ziel der Planung" sowie Kap. 5.0,,lnhalt des Bebauungsplanes" zu entnehmen.
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1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden

Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 2,9 ha. Durch die Festsetzung von allgemei-
nen Wohngebieten, einer Straßenverkehrsfläche, privaten Grünflächen sowie Wasserflä-
chen wird ein größtenteils unbebauter Bereich einer baulichen Nutzung zugeführt.

Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen

Allgemeine Wohngebiete
Stra ßenverkeh rsfläche

Private Grünflächen

- davonAnpflanzflächen

ca.22.625 m2

ca. 2.005 m2

ca.2.855 m'
ca. 580 m2

Durch die im Bebauungsplan vorbereiteten Uberbauungsmöglichkeiten (u. a. GRZ +
Überschreitung gem. S 19 (4) BauNVO) können im Planungsraum bis zu ca.8.415m2
dauerhaft versiegelt werden.

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden in Kapitel 3.0 ,,Planerische Grundlagen und
Hinweise" der Begründung zum B-Plan umfassend dargestellt (Landes-Raumordnungs-
programm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vorbereitende und
verbindliche Bauleitplanung). lm Folgenden werden zusätzlich die planerischen Vorgaben
und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschaftsprogramm, Land-
schaftsrahmenplan (LRP), Landschaftsplan (LP), naturschutzfachlich wertvolle Berei-
che/Sch utzgebiete, artensch utzrechtliche Belange).

2.1 Landschaftsprogramm

Entsprechend der Einteilung des Niedersächsischen Landschaftsprogramms von 2021
befindet sich das Plangebiet in der naturräumlichen Region Watten und Marschen. Es
handelt sich um weite, von Gräben durchzogene See-, Brack- und Flussmarschen in einer
generell flachen Landschaft ohne natürliche Erhebungen, die heute überwiegend von
Grünland, Acker und Siedlungsflächen geprägt sind. Es handelt sich um die waldärmste
Region Niedersachsens.

Vorrangig schutzwürdig bzw. besonders schutzwürdig sind u.a. alle naturnahen Gewäs-
ser, Weichholzauen, die spezifisch ausgeprägten Hochmoore und Moorheiden, Bruch-
und Auwälder, Sümpfe und feuchte Grünlandflächen.

Als Landschaftsprägende Elemente und Strukturen der historisch gewachsenen Mar-
schenlandschaft sind u.a. die weiträumigen Landschaften (Gehölzarmut), Blockfluren,
Streifenfluren, Marschhufen sowie übeniviegende Grünlandnutzung mit dichtem Graben-
und Grüppennetz zu erhalten. lnsgesamt ist die Marschenlandschaft des Wattenmeeres
weltweit einzigartig, in ihrer Eigenart zu erhalten und in Bereichen starker Überpragung
wiederherzustellen (MU 2021).
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2.2

2.3

2.4

Landschaftsrahmenplan (LRP)

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Wesermarsch aus dem Jahr 1992 wurde
2016 fortgeschrieben und trifft folgende Aussagen zum Plangebiet:

- Gemäß der Arbeitskarte zur Umsetzung des Zielkonzepts durch die Raumord-
nung befindet sich der Geltungsbereich in der Landschaftseinheit Schweiburger
Moorland und innerhalb der vorgeschlagenen Gebietskategorie eines Vorrangge-
bietes für Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung von Grünland.

- Das Plangebiet liegt in einem wertvollen Bereich für Brut- und Rastvögel mit hoher
Bedeutung. Den Biotoptypen wird eine allgemeine bis geringe Bedeutung zugei-
wesen, mit Ausnahme höhenrvertiger, kleinflächiger Biotope, wie bspw. Gräben
(Karte 1: Arten und Biotope).

- Der im Plangebiet ausgeprägte Landschaftsbildtyp wird als kultivierte Moorland-
schaft mit Grünlandnutzung angegeben und einer hohen Bedeutung zugeordnet
(Karte 2: Landschaftsbild).

- Laut Karte 3 (Boden) befinden sich im östlichen Teil des Plangebiets Böden mit
besonderen Standorteigenschaften. Dies können sehr feuchte Böden, Moorbö-
den, nährstoffarme Böden oder Salzböden sowie weitere Extremstandorte sein.
Außerdem liegen für den verbliebenen Teil des Geltungsbereichs Böden mit kul-
turhistorischer Bedeutung vor (Suchräume der BÜK 50; Spittmarschböden).

- Gemäß Karte 4 (Wasser, Klima/Luft) handelt es sich im östlichen Teil des Plan-
gebiets um einen Bereich mit beeinträchtigter / gefährdeter Funktionsfähigkeit für
Wasser- und Stoffretention (hier: entwässerte Nieder- und Hochmoorböden). Zu-
dem verläuft durch den Geltungsbereich ein sonstiges Fließgewässer.

- Das Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans sieht die Sicherung und Verbes-
serung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope
und hoher bis sehr hoher Bedeutung für BodenMasser, Klima/Luft und das Land-
schaftsbild vor (Karte 5: Zielkonzept).

- Bis auf den Wiesenabschnitt im östlichen Teil des Plangebietes befindet sich der
Geltungsbereich innerhalb eines schutzwürdigen Bereichs für die Avifauna (N 10;
Karte 6: Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Land-
schaft).

- Bis auf den Wiesenabschnitt im östlichen Teil des Plangebietes befindet sich der
Geltungsbereich innerhalb eines schutzwürdigen Bereichs (SWB B 09b) für Brut-
vögel (Karte M1: Schutzwürdige Bereiche mit besonderer Bedeutung als Brut- und
Rasthabitate für die Avifauna).

Landschaftsplan (LP)

Der Landschaftsplan der Gemeinde Stadland liegt als Entwurf mit dem Stand 08/1995 vor.

Dieser wird aufgrund seines veralteten Entwurfsstands für die vorliegende Planung nicht
mehr herangezogen.

Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete

Gemäß Kartenserver des NtrornsAcHstscHEN MttttstrntuMs FüR UMWELT, ENERGIE UND

KlruRscnuv(2024) befinden sich keine Schutzgebiete im Plangebiet und der unmittelbar
angrenzenden Umgebung.

Das Plangebiet gehört zu einem wertvollen Bereich für Brutvögel, der mit einem offenen
Status bewertet wird.
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2.5

Das EU-Vogelschutzgebiet ,,Marschen am Jadebusen" (EU-Kennzahl: DE2514-431) be-
findet sich rd. 1 km westlich des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans.
Dieser Bereich ist größtenteils auch als Landschaftsschutzgebiet,,Marschen am Jadebu-
sen - Ost" (LSG BRA 027) ausgewiesen.

lm Rahmen der durchgeführten Biotoptypenkartierung konnten keine nach $ 30 i. V. m.

$ 24 NNatSchG geschützten Biotope festgestellt werden. Allerdings konnte in dem Gel-
tungsbereich mit der Sumpf-Schwertlilie eine nach $ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders
geschützte Pflanzenart nachgewiesen werden. Unter den gefährdeten Spezies trat eben-
falls die Schwanenblume auf.

Weitere faunistisch, vegetationskundlich oder historisch wertvolle Bereiche oder Vorkom-
men, die einen nationalen oder internationalen Schutzstatus bedingen, befinden sich nicht
im Plangebiet. Ferner bestehen keine festgestellten oder geplanten Schutzgebiete natio-
nalen/i nternationalen Rechts bzw. natu rsch utzfachlicher Prog ramme.

Artenschutzrechtliche Belange

Der $ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie) und Art. 5 der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-Richtlinie) begründen ein
strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten,
die in Anhang A oder B der Europäischen Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 auf-
geführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs lV der FFH-Richtlinie, alle europäi-
schen Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage
1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)).
Nach $ 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu tan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören
und
wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder
zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des $ 44 Abs. 1 werden um den für Ein-
griffsvorhaben relevanten Abs. 5 des $ 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und
von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der arten-
schutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert wer-
den, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen.

Entsprechend dem $ 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei
nach $ '15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des
BauGB zulässigen Vorhaben im Sinne des $ 18 Abs. 2Satz 1 nur für die in Anhang lV der
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3.0

3.1

FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie für die europäischen Vogelar-
ten. Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten besonders ge-
schützt. Diese sind nicht Gegenstand der folgenden Betrachtung, da gemäß $ 44 Abs. 5
Satz 5 BNatSchG die Verbote des Abs. 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die Zulässig-
keit des Vorhabens gegeben ist.

Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit der
Bauleitplanung selbst in der Regel nicht die verbotenen Handlungen durchgeführt bzw.
genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz bereits in der
Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da eine Bauleitplanung, die wegen dau-
erhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenstehende Verbote
des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, voll-
zugsunfähig ist. Die Belange desArtenschutzeswerden in den Kapiteln 3.1.2 und 3.1.3
dargelegt und bewertet.

BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN

Die Bewertung der Umweltauswirkungen des vorliegenden Planvorhabens erfolgt anhand
der Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufgeführten Schutzgü-
ter. Durch eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Umweltzustandes, ein-
schließlich der besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand sollen die umwelt-
relevanten Wirkungen der B-Planaufstellung herausgestellt werden. Hierbei werden die
negativen sowie positiven Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter
dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt
eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der
Planung (,,Nullvariante").

Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter

Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:

- sehr erheblich,
- erheblich,
- weniger erheblich,
- nicht erheblich.

Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann von
einer Erheblichkeit ausgegangen werden. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit
als ,,weniger erheblich", ,,erheblich" oder,,sehr erheblich" erfolgt in Anlehnung an die Un-
terteilung der Arbeitshilfe ,,Umweltbericht in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zu den Aus-
wirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplänen" (ScnnöoreR et al.
2004). Es erfolgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Ein-
schätzung, welche für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen
dargelegt wird. Ab einer Einstufung als ,,erheblich" sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men vorzusehen, sofern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu
einer Reduzierung der Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt.

Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des
Niedersächsischen Städtetages (2013) verwendet wird, in einer Dreistufigkeit. Dabei wer-
den die Einstufungen ,,hohe Bedeutung", ,,allgemeine Bedeutung" sowie,,geringe Bedeu-
tung" verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ.

\
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3.1.',|

Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes verursach-
ten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 erfolgt die Festsetzung von allgemeinen
Wohngebieten sowie dessen Erschließung über eine Straßenverkehrsfläche. Der ge-
samte Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rd. 2,9 ha.

Für die allgemeinen Wohngebiete wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 zzgl. Über-
schreitung gem. S 19 (4) BauNVO festgesetzt, sodass von einer Versiegelungsrate von
30% ausgegangen wird. Für die festgesetzte Straßenverkehrsfläche wird eine maximale
Versiegelungsrate von 80 % angesetzt. Die übrigen Flächenanteile werden als Straßen-
begleitgrün angerechnet.

Ferner erfolgt die Festsetzung von privaten Grünflächen. Entlang der südwestlichen Plan-
gebietsgrenze wird eine bis zu 6 m breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen gem. S 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB überlagernd festge-
setzt, die als Ausgleichsfläche fungieren soll. Darüber hinaus wird entlang der südöstli-
chen Plangebietsgrenze eine bis zu 10 m breite private Grünfläche festgesetzt.

lm Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet.

Schutzgut Mensch

Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar, der indirekt selbst
von den negativen Einflüssen auf andere Schutzgüter betroffen ist. lm Zusammenhang
mit dem Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der Bewer-
tung der umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung (ScnnöotR et al. 2004). Daher
werden Faktoren wie lmmissionsschutz, aber auch Aspekte wie die planerischen Auswir-
kungen auf die Erholungs- und Freizeitfunktionen bzw. die Wohnqualität bei der Bewer-
tung der Auswirkungen des Vorhabens herangezogen.

Ziel des lmmissionsschutzes nach $ 1 Abs. 1 Bundes-lmmissionsschutzgesetz (Blm-
SchG) ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen
und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Schädliche Umwelt-
einwirkungen gemäß $ 2 Abs. 1 und 2 BlmSchG sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen,
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ein-
wirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und
ähnliche Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizuführen. lm Rahmen der Bauleitplanung sind demnach mit der Planung
verbundene, verschiedene Belange im Hinblick auf das Schutzgut Mensch untereinander
und miteinander zu koordinieren, sodass Konfliktsituationen vermieden und die städte-
bauliche Ordnung sichergestellt wird.

Grundlage für die Beurteilung von lmmissionen ist die 39. Verordnung über Luftqualitäts-
standards und Emissionshöchstmengen (39. BlmSchV) zur Durchführung des BlmSchG,
mit dem die europäischen Richtlinien zur Luftreinhaltung in deutsches Recht umgesetzt
wurden. Hinsichtlich Lärmimmissionen konkretisiert die technische Anleitung zum Schutz
gegen Lärm (TA Lärm) die zumutbare Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i. S. d. Blm-
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3.1.2

SchG. Die DIN 18005-1 ,,schallschutz im Städtebau - Teil 1" enthält im Beiblatt 1 schall-
technische Orientierungswerte, die bei der städtebaulichen Planung zu berücksichtigen
sind. Kriterien zur Ermittlung von Geruchsimmissionen und deren Beurteilung werden in

der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) aufgeführt, um Geruchsbelästigungen einzu-
schätzen und zu berücksichtigen.

Auf eine lmmissionsbetrachtung wird in Zuge dieser Planung verzichtet, da sich in der
Umgebung keine emittierenden Gewerbebetriebe befinden.

Für den Menschen stellt der Geltungsbereich einen Bereich dar, der vollständig der Grün-
landnutzung unterliegt. Nördlich und östlich grenzen Siedlungsstrukturen in Form von
Wohngebieten an.

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, un-
terschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Konflikt-
situationen vermieden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird.

Bewertunq

Als Freizeit- und Erholungsort spielt das Plangebiet für das Schutzgut Mensch eine unter-
geordnete Rolle. Der Geltungsbereich ist nicht für eine landschaftsgebundene Erholung
erschlossen und hat insgesamt eine allgemeine Bedeutung für das Schutzgut Mensch.
Geringfügig bestehen bereits Vorbelastungen durch die angrenzende Sackstraße. Die üb-
rigen Nutzungen bedingen im Wesentlichen ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen.

Die getroffenen Festsetzungen bedeuten ferner anlage- und betriebsbedingte Belastun-
gen durch zusätzliche Gebäude und zunehmenden Verkehr für die angrenzende Wohn-
bevölkerung. Die Bebauungsdichte sowie die Verkehrsflächen und Verkehrsführung wur-
den in der Planung jedoch größtenteils an das örtliche Umfeld angepasst, sodass keine
massive Verschlechterung der Wohnumfeldqualität der benachbarten Bevölkerung ab-
sehbar ist. Es ist ebenso von keiner starken Beeinträchtigung der Freizeit- und Erholungs-
funktion der nahen Umgebung durch die Planung auszugehen. Unter Berücksichtigung
der untersuchten Sachverhalte ist weitgehend mit weniger erheblichen Auswirkungen
auf das Schutzgut Mensch zu rechnen.

Schutzgut Pflanzen

Gemäß 51 Abs. 1 und 2 BNatSchG sind,,Natur und Landschaft [...]aufgrund ihres eigenen
Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass

1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft

auf Dauer gesichert sind [...].

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen

Gefährd ungsgrad insbesondere
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1. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ih-
rer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen
sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Ar-
ten entgegenzuwirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen
Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Land-
schaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben."

Die Erfassung von Biotoptypen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert lnformatio-
nen über schutzwürdige Bereiche eines Gebietes und ermöglicht eine Bewertung der un-
tersuchten Flächen. lm Rahmen der Aufstellung des B-Planes Nr. 61 wurde daher eine
Biotoptypen- und Nutzungskartierung durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden so-
wie in Plan 1 dargestellt werden.

Erfassung der Biotoptypen
Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, wurde im Gel-
tungsbereich für den Bebauungsplan eine flächendeckende Bestandserfassung in Form
einer BiotoptypenJNutzungskartierung durchgeführt und es erfolgte eine Erhebung der
nach den Roten Listen (Gnnvr 2004, Mrrztruc 2018) gefährdeten sowie der nach

$ 7 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders geschützten Pflanzenarten.
Der Untersuchungsraum für die vegetationskundlichen Erhebungen schließt neben dem
Plangebiet auch die unmittelbar angrenzenden Flächen mit ein. Die Bestandsaufnahme
der Naturausstattung erfolgte durch Geländebegehungen im April und Juni 2023 gemäß
dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DnncHENFELS 2021) und unter
Berücksichtigung der Vorgaben des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungspro-
gramms (Scnncnenrn 2001). Die Nomenklatur der aufgeführten Pflanzenarten richtet
sich nach der Arten-Referenzliste der Gefäßpflanzen (Tracheophyta) für Niedersachsen
und Bremen (NreoensAcHsrscHER LANDESBETRTEB rün WnSSERWTRTScHAFT, KüsrEN-
UND NAruRScHUrz 2021).
Die im Folgenden vorgenommene Typisierung der Biotope und die Zuordnung der Codes
(Großbuchstaben hinter dem Biotoptyp) beziehen sich auf den Kartierschlüssel für Bio-
toptypen in Niedersachsen (DnncnrrurELS 2021 ).

lm Plangebiet und in dessen Umgebung sind Biotoptypen aus den folgenden Gruppen
vertreten (Zuordnung gemäß Kartierschlüssel):

. Gebüsche und Kleingehölze,

. Gewässer,

. Gehölzfreie Biotope der Sümpfe und Niedermoore,

. Grünland,

. Stauden- und Ruderalfluren und
o Siedlungsbiotope, Verkehrsflächen.

Lage, Verteilung und Ausdehnung der Biotoptypen sind dem Biotoptypen-Bestandsplan
(Plan 1) zu entnehmen.

Das Gebiet für die geplante Entwicklung von Wohnbauflächen wird von einem Grünland-
Graben-Arealgeprägt, das sich nach Süden und Westen fortsetzt, im Nordwesten schließt
es einen Gehölzbestand ein und hier sind Ruderalbiotope vorhanden. ln den unmittelbar
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angrenzenden Bereichen herrschen im Norden und Osten Siedlungsbiotope vor, im Sü-
den grenzt außer Grünland auch ein Freizeitgrundstück an.

Gebüsche und Kleinqehölze

An einem Grabenrand innerhalb eines Grünlandes im Westen des Plangebietes steht ein
Einzelbaum (HBE) einer Weide (Sa/x spec.) mit einem Stammdurchmesser von ca. 0,4 m.

An dem gleichen Graben befindet sich auch ein Einzelstrauch (BE) einer Weide. Den Gra-
ben auf der Nordseite dieses Grünlandes begleiten abschnittsweise Strauchhecken (HFS)
aus jungen Ahornen (Acer spec.) und Birken (Betula pendula), teils tritt Schwarzer Holun-
der (Sambucus nigra) hinzu.

Gewässer und qehölzfreie Biotope der Sümpfe und Niedermoore

Das Plangebiet wird von miteinander vernetzten Entwässerungsgräben durchzogen und
begrenzt. Bei einer Breite von durchschnittlich ca. 2-3 m führen sie übenariegend auch
nach längeren Trockenperioden dauerhaft, teils trübes Wasser. Die an der Südgrenze
verlaufende Rönnel besitzt eine Breite von ca. 4-5 m. Die Wasservegetation der Gräben
ist größtenteils artenarm entwickelt, mit vorherrschender Kleiner Wasserlinse (Lemna mi-
nor) und Vielwurzeliger Teichlinse (Spirodela polyrhiza) sowie lokal Grünalgen deutet die
Artenzusammensetzung auf nährstoffreiche Wasserverhältnisse hin (FGR). ln geringerer
Dichte treten z. B. Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca) und Kamm-Laichkraut
(Potamogeton pectinafus) hinzu, teils breitet sich Flutender Schwaden (G/yceria fluitans)
aus. Die Ufervegetation ist demgegenüber vielfach artenreich entwickelt. Typisch sind z.

B. Wasserschwaden (Glyceria maxima), Gewöhnliche Sumpfbinse (E/eocharis palustris
agg.), Sumpf-Labkraut (Galium palustre), Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Gift-
Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus), Sumpf-Schwertlilie (lris pseudacorus), Schlanke
Segge (Carex acuta), Hain-Segge (Carex otrubae) und diverse andere. An einem zeitwei-
lig trockenfallenden Graben innerhalb des Grünlandes im Westen hat sich ein bis zu ca.
3 m breites Röhricht aus Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea, NRG) entwickelt, das auch
die Grabensohle durchwächst. Zu den Begleitarten zählen hier z. B. Große Brennnessel
(lJrtica dioica) und Kriechende Quecke (Elymus repens) sowie vereinzelt Sumpf-Schwert-
lilie.

Grünland

Der größte Flächenanteil des Geltungsbereiches für den Bebauungsplan sowie auch die
im Süden und Westen unmittelbar angrenzenden Bereiche werden von Grünlandbiotopen
unterschiedlicher Ausprägung eingenommen. Die standortbedingt feuchten Grünländer
werden teils mit Pferden beweidet, teils erfolgt eine Nutzung als Mähwiese.

Das von Grüppen durchzogene Grünland im Osten des Plangebietes ist artenarm ausge-
prägt und wird von Wiesen-Fuchsschwanz(Alopecurus pratensrs) dominiert (GlF). Zu den
typischen Begleitarten zählen beispielsweise Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.),
Weißklee (Trifolium repens), Weiche Trespe (Bromus hordeaceus) und Kriechender Hah-
nenfuß (Ranunculus repens). Ein weiteres artenarmes lntensivgrünland geringer Größe
liegt im Nordwesten; neben den genannten Arten ist hier das Rohrglanzgras zerstreut in
dem Bestand vertreten und es finden sich Wiesen-Ampfer (Rumex x prafensts) und Vo-
ge lm iere (Ste I I a ri a m edi a) als Störu ngszei ger.

Die übrigen Grünlandflächen im Westen sind dem sonstigen feuchten Extensivgrünland
(GEF) zuzuordnen. Auch hier zählt der Wiesen-Fuchsschwanz zu den häufigsten Arten,
verbreitet finden sich darüber hinaus z. B. Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Großer
Sauerampter (Rumex acetosa), Löwenzahn und Kriechender Hahnenfuß. Lokal treten
weitere Arten mit geringeren Nährstoffansprüchen hinzu, zu denen Ruchgras (Anthoxan-
thum odorafum), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Wiesen-Schaumkraut
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(Cardamine prafensrs) zählen. Wiesen-Ampfer und Vogelmiere unterden Störungszeigern
treten vereinzelt auf. lnnerhalb einer Senke von ca. 20Q m2 herrscht der Knick-Fuchs-
schwanz (Alopecurus geniculatus) vor, vereinzelt finden sich z. B. Wiesen-Segge (Carex
nigra) und Vielsamiger Breit-Wegerich (Plantago uliginosa).

Stauden- und Ruderalfluren
lm Nordwesten des Plangebietes haben sich halbruderale Gras- und Staudenfluren feuch-
ter Standorte (UHF) eingestellt, teils in Verzahnung mit Siedlungsgehölzen (s. u.). Cha-
rakteristische Arten sind z. B. Große Brennnessel, Rohrglanzgras, Wiesen-Fuchs-
schwanz, Knäuelgras (Dactylis glomerata), Kletten-Labkraut (Galium aparine), Giersch
(Aegopodium podagrana), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sy/vesfrs) und andere. Auf einer
Teilfläche werden landwirtschaftliche Geräte und einige Silage-Rundballen gelagert.

Grünanlaqen

Ein Siedlungsgehölz mit vielfach lockerem Gehölzbestand aus überwiegend einheimi-
schen Baumarten (HSE) befindet sich im äußersten Nordwesten des Plangebietes. Offe-
nere Bereiche werden von halbruderalen Gras- und Staudenfluren eingenommen (s. o.).
Die häufigsten Gehölzarten sind Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Birke und
Ahorn, hinzu treten z. B. Ross-Kastanie (Aesculus hippocastanum) und Fichte (Picea
spec.). Die Bäume besitzen Stammdurchmesser von ca. 0,2-0,5 m. Die Strauchschicht
wird insbesondere von Schwarzem Holunder und Weide gebildet.

Die im Norden angrenzenden Hausgärten sind überuviegend als neuzeitliche Ziergärten
(PHZ) zu charakterisieren. Zudem sind Hausgärten mit Großbäumen (PHG) und ein he-
terogener Hausgarten (PHH) mit z. B. Gemüseanbau vorhanden. ln den Randbereichen
der Gärten stehen einige Einzelbäume und Baumgruppen (HEB), die häufigste Baumart
ist hier die Birke. Am Straßenrand entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft auf
kurzer Strecke eine Baumreihe (HEA) aus Ahorn und Gewöhnlicher Esche.

Südlich der Rönnel befindet sich ein Freizeitgrundstück (PHF). Dieser kleingartenähnliche
Bereich wird von Scherrasenflächen, Einzelbäumen und Ziergehölzen geprägt und es sind
kleine Gebäude vorhanden.

Gebäude und Verkehrsflächen

Zwei Gebäude (OYS) in Form eines hölzernen Unterstandes für landwirtschaftliche Ge-
räte und eines im Verfall befindlichen kleinen Fachwerkgebäudes befinden sich im Nord-
westen des Geltungsbereiches für den Bebauungsplan. Parallel zu der östlichen Plange-
bietsgrenze verläuft die asphaltierte Sackstraße (OVS).

Vorkommen oefährdeter und besonders oeschützter Pflanzenarten im Untersuchunqsqe-
biet

ln dem Geltungsbereich für den Bebauungsplan konnte mit der Sumpf-Schwertlilie eine
nach $ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte Pflanzenart nachgewiesen wer-
den, unter den gefährdeten Spezies tritt die Schwanenblume auf (Tabelle 1). Gemäß der
Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (Gnnve 2004)
ist die Schwanenblume sowohl regional als auch landesweit gefährdet, bundesweit gilt sie
als ungefährdet (MrrzrNG et al.2018). Eine flächendeckende detaillierte pflanzensoziolo-
gische Untersuchung wurde nicht durchgeführt, so dass weitere Einzelvorkommen gefähr-
deter Pflanzenarten nicht auszuschließen sind.
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Tabelle 1: Übersicht der im Plangebiet nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Listen so-
wie der gemäß $ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützten Pflanzenarten.

Rote-Liste-Regionen: K = Küste, NB = Niedersachsen und Bremen, D = Deutschland; Gefähr-
dungskategorien: 3=gefährdet,/=nichtgefährdet;S=besondersgeschützteArtgemäß$7Abs.
2 Nr. 13 BNatSchG.

ln Plan 1 sind die im Rahmen der Bestandskartierung ermittelten Fundorte und Häufigkei-
ten der beiden in Tabelle 1 aufgelisteten geschützten Arten dargestellt. Wie dem Plan zu

entnehmen ist, liegen die Artvorkommen ausschließlich an den Randbereichen der vorlie-
genden Fließgewässer. Die besonders geschützte Sumpf-Schwertlilie ist an Gewässer-
rändern weit verbreitet. Sie kommt besonders zahlreich an dem entlang der westlichen
Grenze des Plangebietes verlaufenden Graben sowie an dem Seitengraben der Sack-
straße vor. Kleinere Bestände sind auch an sämtlichen übrigen Gräben innerhalb und an

den Rändern des Plangebietes vorhanden. Die Schwanenblume tritt mit einem Einzele-
xemplar in dem Graben an der westlichen Plangebietsgrenze auf. Ein weiterer kleiner Be-
stand befindet sich am Ufer der Rönnel nahe der Sackstraße.

Bewertunq
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet.

ln diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der
Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden:

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen

5 = sehr hohe Bedeutung
4 = hohe Bedeutung
3 = mittlere Bedeutung
2 = geringe Bedeutung
1 = sehr geringe Bedeutung
0 = weitqehend ohne Bedeutung

naturnaher Wald; geschütztes Biotop
Baum-Wallhecke
Strauch-Baumhecke
lntensiv-Grünland
Acker
versieqelte Fläche

ln der Liste ll des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen)
sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet.

Für die Eingriffsbewertung werden im weiteren Verlauf nur die im Bereich des neu ge-
schaffenen Baurechts vorhandenen Biotope mit folgenden Wertstufen betrachtet:

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Rote-Liste-Status BNatSchG

Schwanenblume Butomus umbellatus K3,NB3,D/
Sumpf-Schwertlilie lris pseudacorus K/.NB/.D/ s
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3.1.3

Tabelle 1: lm anteiligen Geltungsbereich erfasste Biotoptypen und deren Bewertung

Geringe Bedeutung für Arten und
Lebensgemeinschaften

Die Mehrheit der vorkommenden o. g. Biotoptypen weist eine mittlere Bedeutung auf. Ei-
ner der vorkommenden Gräben wird von Rohrglanzgras-Landröhricht geprägt. Dieser ist
demnach etwas höhenruertig einzustufen. Das lntensivgrünland ist aus naturschutzfachli-
cher Sicht mit einer geringen Bedeutung zu bewerten. Die vorhandenen versiegelten Flä-
chen sind weitgehend ohne Bedeutung.

Hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Pflanzen tritt im Zuge der
Baufeldfreimachung weitgehend ein vollständiger und dauerhafter Verlust der dort befind-
lichen Biotoptypen (vonuiegend Grünland) und Lebensräume ein. Aufgrund der Überpla-
nung und dem damit einhergehenden Verlust sind die Umweltauswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen, trotz der teilweise geringen bis mittleren Bedeutung des Plangebiets
als Lebensraum, als erheblich zu bewerten.

Schutzgut Tiere

Für das Schutzgut Tiere gelten die übergeordneten Ziele wie für das Schutzgut Pflanzen
(vgl. Kapitel3.1.2).

Aufgrund der vorkommenden Landschaftsbestandteile und Strukturen sind in Abstim-
mung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch
neben dem aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich die im Planungsraum vorliegen-
den faunistischen Wertigkeiten (Brutvögel) zu ermitteln und darzustellen. Die vollständi-
gen Ergebnisse der durchgeführten faunistischen Untersuchungen sind der Anlage 1 zu
entnehmen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die Ergebnisse im Folgenden dar-
gestellt.

Brutvögel

Methodik

Biotoptyp Wertfaktor Anmerkungen

Nährstoffreicher Graben (unbestän-
dig/Rohrg lanzgras-Landröhricht
tFGRu/NRGI

4 hohe Bedeutung für Arten und Le-
bensgemeinschaften

Strauchhecke IHFSI

3 Mittlere Bedeutung für Arten und
Lebensgemeinschaften

Einzelstrauch tBEl
Mittelalter Einzelbaum IHBEI
Nährstoffreicher Graben IFGR/FGRul
Sonstiges feuchtes Extensivgrünland
IGEF/GEFt]
Halbruderale Gras- und Staudenflur
feuchter Standorte IUHFI
Siedlungsgehölz aus überwiegend einhei-
mischen Gehölzarten/halbruderale Gras-
und Staudenflur feuchter Standorte
tHSE/UHFI
Junoer Einzelbaum [HEBI

2I ntensivgrünland feuchter Standorte/Sons-
tiges feuchtes lntensivgrünland mit Grüp-
pen tGlF/GlFtl

Versiegelte Flächen [OYS/X]
0 Weitgehend ohne Bedeutung für

Arten und Lebensqemeinschaften
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Die Kartierung der Brutvögel erfolgte im Rahmen von sieben Begehungen von Anfang
April bis Ende Juni nach dem Methodenhandbuch ,,Methodenstandards zur Erfassung der
Brutvögel Deutschlands" (SüoaecK 2005). Anhand der auf diese Weise erhaltenen Ta-
geskarten wurde für ausgewählte Zeiger- und Charakterarten auf der Grundlage eines
Vergleichs der reale Brutbestand ermittelt. Für allgemein häufige und verbreitete Singvö-
gel, wie beispielsweise Amsel, Buchfink und Zaunkönig, erfolgten halbquantitative Ab-
schätzungen der vorkommenden Brutvogelpaare. Für die Einstufung als Brutvogel liegen

in allen Fällen die artspezifischen Wertungsgrenzen und Erfassungszeiträume (Einzelhei-
ten bei Süoaecr et al. 2005) zugrunde, wonach sich brutverdächtig verhaltende Vögel
bzw. Brutnachweise als Brutvogelzu gelten haben, während die sog. Brutzeitfeststellun-
gen unberücksichtigt bleiben.

Erqebnisse
lnsgesamt wurden 28 Brutvogelarten im UG nachgewiesen. Sämtliche festgestellten Brut-
vogelarten gehören zum festen Artenbestand des Landkreises Wesermarsch (Groeotl et
al.2014) und dürften regelmäßig im Untersuchungsraum zur Brut schreiten. ln Tabelle 2

sind die Brutvögel des Untersuchungsgebietes unter Angabe ihrer Häufigkeit, Nistweise
und Gefährdung sowie des Schutzstatus aufgelistet.

Tabelfe 2: Liste der im Jahr 2023 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel

Bedeutung der Abkürzungen: f Brutpaare: arabische Zahlen = absolute Zahl der Brut-/Revier-
paare, römische Zahlen = geschätzte Häufigkeit, wobei I = '1 Brutpaar (BP), ll = 2-3 BP, lll = 4-5
BP, lV=>5BPbedeuten.Nistweise:a=Bodenbrüter,b=Baum-/Gebüschbrüter,c=Gebäude-
brüter, * 

= Höhlen-/Nischenbrüter; RL K bzw. RL Nds.: Rote Liste der Brutvögel der Region Küste
bzw. Niedersachsens und Bremens (Knüorn & Snruorürlea2022); RL D: Rote Liste der Brutvö-
gel Deutschlands (Rvsuw et al. 2020); Gefährdungsgrade: 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarn-
liste, / = derzeit nicht gefährdet; Schutzstatus: $ = besonders geschützt gemäß $ 7 Abs. 2 Nr. 13

BNatSchG, SS = streng geschützt gemäß $ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG, s. Text'

RL
K

2021

RL
Nds
2021

RL
D

2020

BNatSchG/
BArtSchV

2009AVES
'BP

Nist-
weiseBRUTVöGEL

a V V I sAnas platvrhvnchos 6Stockente
ilt b I I I sRinqeltaube Columba palumbus

aa2 a V V VTeichhuhn Gallinula chloropus
I s1 a I IAusternfischer Haematopus osfra/egus

I I I sCorvus corone bRabenkrähe
b I I I sPica picaElster
b* I I I sBlaumeise Cyanlsfes caeruleus

qb* I I IKohlmeise Parus maior
V a3 c 3 3Rauchschwalbe Hirundo rustica

I I aPhvlloscopus trochil us a IFitis
I I I aPhvlloscopus collvbita IV aZilozalp

b I I I sSvlvia atricapilla 3Mönchsqrasmücke
s1 b I I IKlaooerorasmücke Svlvia curruca
aIV a I I IZaunköniq T roq I od vte s trog I odvte s

I I a1 b* IGartenbaumläufer Cefthia brachvdactvla
3 3 3 $Sfurnus vuloaris 1 b*Star

b I I I $Turdus merula iltAmsel
a2 b I I ISinqdrossel Turdus philomelos

I ailt a I IRotkehlchen Erithacus rubecula
I I I sPhoen icurus phoenicurus 2 b*Gartenrotschwanz

c* I I I sPasser domesticus 3Haussperlinq
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BRUTVÖGEL AVES
'BP

Nist-
weise

RL
K

2021

RL
Nds
2021

RL
D

2020

BNatSchG/
BArtSchV

2009
Heckenbraunelle Prunella modularis 3 b I I I a

Bachstelze Motacilla alba a I I I a

Buchfink Frinqilla coelebs ilt b I I I q

Gimpel Pvrrhula pvrrhula 1 b I I I s
Grünfink Chloris chloris il b I I I s
Bluthänflino Linaria cannabina 1 a 3 3 3 $
Stieolitz Carduelis carduelis 1 b V V I s
I 28 spp

Für die nachgewiesenen Brutvögel handelt es sich um vier (14,3o/o) Nicht-Singvögel (Non-
passeriformes) und 24 (85,7 %) Singvögel (Passeriformes). Mehrheitlich sind dies allge-
mein häufige Brutvögel aus verschiedenen Vogelfamilien mit einem weiten Verbreitungs-
spektrum in Nordwestdeutschland. Das ermittelte Vogelartenspektrum setzt sich demge-
mäß zu einem großen Teil aus Allerweltsarten (Ubiquisten) zusammen, die vorrangig die
Gehölzbiotope besiedeln.Zu diesen Arten gehören insbesondere Singvögelwie Drosseln,
Finken, Meisen, Grasmücken und andere. Typische Vertreter aus dieser Gruppe sind au-
ßerdem u. a. Amsel, Buchfink, Kohlmeise und Zilpzalp sowie unter den Nicht-Singvögeln
die Ringeltaube.

Des Weiteren wird die Ornis des Untersuchungsraumes von einigen Arten gebildet, die
auf spezielle Brutbiotope angewiesen sind. Zu diesen gehören im Fall des Untersuchungs-
raumes einige Vertreter geschlossener Biotope, wie beispielsweise der Gartenbaumläufer
als Stammkletterer sowie Gartenrotschwanz und Star als Höhlenbrüter, für die je ein bis
zwei Brutpaare in den Siedlungsgehölzen nachgewiesen wurden. Unter den Kennarten
des (Halb-)Offenlandes finden sich Austernfischer und Bluthänfling, die mit je einem Re-
vierpaar im westlich an das Plangebiet angrenzenden Bereich brüten. Mit dem Teichhuhn
und der ökologisch anspruchslosen Stockente treten zwei Wasservogelarten hinzu, die
mit zwei bzw. sechs Brutpaaren die Gräben besiedeln. Die Stockente zählt damit zu den
häufigsten Brutvögeln des Untersuchungsraumes. Komplettiert wird die Brutvogelgemein-
schaft des Untersuchungsraumes durch einige Gebäudebrüter, Haussperling und Rauch-
schwalbe, für die je drei Paare in den Gebäuden der angrenzenden Siedlungsbereiche
ermittelt wurden.

Bewertunq
Die Brutvogelgemeinschaften des Untersuchungsraumes setzen sich überwiegend aus
ungefährdeten Sing- und Nicht-Singvögeln zusammen. Dabei handelt es sich in erster
Linie um Arten mit einer großen ökologischen Valenz in der Besiedlung verschiedener
Habitate und damit um in Nordwestdeutschland allgemein häufige und verbreitete Spe-
zies. Unter den 28 vorgefundenen Brutvogelarten befinden sich andererseits mehrere Le-
bensraumspezialisten. Zu diesen zählen z. B. Gartenbaumläufer und Gartenrotschwanz
unter den Gehölzbrütern, Kennarten des (Halb-)Offenlandes sind Austernfischer und Blut-
hänfling und Wasservögel sind durch Stockente und Teichhuhn vertreten. Charakteristi-
sche Spezies der Siedlungsanlagen sind Haussperling und Rauchschwalbe. Ungeachtet
des hohen Anteils an landwirtschaftlichen Nutzflächen kommen in dem Untersuchungs-
gebiet keine anspruchsvollen Offenlandbrüter vor.

Von den 28 Brutvogelspezies gelten nach den Roten Listen dreiArten (Rauchschwalbe,
Star und Bluthänfling) als landesweit und regional gefährdet, darüber hinaus impliziert das
ArtenpotenzialdreiArten (Stockente, Teichhuhn, Stieglitz) der landesweiten und regiona-
len Vonryarnliste. Bundesweit sind je zwei Arten als gefährdet bzw. potenziell gefährdet
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eingestuft. Dem Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse insgesamt eine allgemeine Bedeutung als Vogelbrutgebiet zugeord-
net. Die Mehrzahl der Vogelpaare brütet in den Siedlungsbereichen im Norden des erwei-
terten Untersuchungsraumes. Da die Grünlandflächen des Plangebietes unbesiedelt sind,
ist diesen ein geringe Bedeutung für Brutvögel zuzuordnen.

Unter Zugrundelegung des festgestellten Arteninventars der Brutvögel und der getroffe-
nen Flächenfestsetzungen sind die Umweltauswirkungen als nicht erheblich einzustu-
fen.

Spezie I le artensch utzrechtl i che Prüfu n g (saP)
Durch die Realisierung der 42. Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes
Nr. 61 wird übenrrriegend lntensiv- und Extensivgrünland überplant. lm Ergebnis der vor-
liegenden Bestanderhebungen stellt im Schwerpunkt das im Nordwesten befindliche Sied-
lungsgehölz für Brutvögel (potentielle) Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten dar.
Oiei gitt gleichermaßen für potenziell vorkommende Fledermäuse. Mit der Überplanung
dieser Strukturen können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach $ 44 Abs. 1 Nr.

1, 2 und 3 BNatSchG verbunden sein, da den Tieren diese potentiellen Habitate nach
Durchführung der Planung nicht mehr vollständig zur Verfügung stehen bzw. auch bei
Erhalt bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen durch das Vorhaben verursacht wer-
den können.

Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf Brutvögel und Fledermäuse unter
Berücksichtigung der Verbotstatbestände nach $ 44 BNatSchG wird im Folgenden eine
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für diese Artengruppen durchgeführt. Aufgrund
der anthropogenen Vorbelastung des Gebietes und der vorhandenen Habitatstrukturen
sowie auf Grundlage der Bestandserhebung ist nicht davon auszugehen, dass weitere
Tierarten gemäß Anhang lV der FFH-Richtlinie im Plangebiet vorkommen. Rast- und

Gastvögel sind aufgrund der derzeitigen Flächennutzung und der nahegelegenen Sied-
lungsstrukturen ebenfalls nicht im Plangebiet zu erwarten.

Fledermäuse
Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen ist es möglich, dass Fledermäuse potenziell
vorkommen können. Hierfür bieten sich grundsätzlich ein bestehender Einzelbaum im Sü-
den als auch vereinzelt vorkommende Einzelbäume innerhalb des Siedlungsgehölzes an.
Ansonsten dürfte das Plangebiet und seine Umgebung vonrrriegend entlang der zum Teil
existierenden Gehölzstrukturen und der südlich verlaufenden Rönnel von Fledermäusen
als Jagdhabitat genutzt werden.

Prüfunq des Zuqriffsverbots (S44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädiounqsverbots
(8 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die o. g. Gehölzstrukturen im Plangebiet den
Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen, indem einzelne eventuellvor-
handene Baumhöhlen zeitweise als Sommer-, Zwischen- oder Balzquartiere bezogen
werden, aber auch Winterquartiere einzelner Arten können nicht ausgeschlossen werden.
Von den Bäumen bieten sich ältere Einzelbäume für Quartiere an, da diese von der Rin-
den- und Altersstruktur her am ehesten von den Fledermäusen genutzt werden können.
Sofern Gehölzbeseitigungen erforderlich werden sollten, sind die unumgänglichen Fällun-
gen von Bäumen mit eventuellem Quartierpotenzial für Fledermäuse somit grundsätzlich
außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse durchzuführen, um mögliche Tötungen wei-
testgehend ausschließen zu können. Die Arbeiten können somit nur von Anfang Oktober
bis Ende Februar des Folgejahres durchgeführt werden. Unmittelbar vor den Fällarbeiten
(sollten diese erforderlich sein) sind die Bäume und Gebäude durch eine sachkundige
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Person auf die Bedeutung für das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind lndivi-
duen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere
Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch abzu-
stimmen.

Da die Rückschnitts-iRodungsarbeiten von Gehölzen auf den Zeitraum zwischen dem
01. Oktober und dem 28.129. Februar beschränkt werden (vgl. Kap. 5.1 3), ist demnach
aktuell nicht davon auszugehen, dass es zu Tötungen oder Verletzungen von Fledermäu-
sen kommt. Sofern die vorgeschlagenen Vorsorgemaßnahmen durchgeführt werden, sind
etwaige schädliche Wirkungen mit der Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung we-
der bau- noch anlage- oder betriebsbedingt zu enrvarten. Unter Voraussetzung der oben
genannten Vorsorgemaßnahmen sind das Zugriffs- und das Schädigungs-
verbot nach $ 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig.

Prüfunq des Störunosverbots (S 44 (1) Nr.2 BNatSchG)

Ein Verbotstatbestand gemäß $ 44 Abs. 1 Nr. 2 liegt vor, wenn streng geschützte Arten
und europäische Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Übenryin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden. Als erheblich gilt eine Störung
dann, wenn sich durch diese der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert (vgl. oben: ,,Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der
EU-Vogelschutzrichtlinie - Prüfung des Störungsverbots ($ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)").
Eine ,,Verschlechterung des Erhaltungszustandes" der lokalen Population ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen oder die Reproduktionsfähigkeit
der lokalen Population vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Ein-
zelfall untersucht und beurteilt werden muss. Der Erhaltungszustand der Population kann
sich verschlechtern, wenn sich aufgrund der Störung die lokale Population wesentlich ver-
ringert; dies kann aufgrund von Stress über die Verringerung der Geburtenrate, einen ver-
ringerten Aufzuchtserfolg oder die Erhöhung der Sterblichkeit geschehen.

Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler
Zeiten (Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich mög-
lich. Erhebliche und dauerhafte Störungen durch baubedingte Lärmemissionen
(Baumaschinen und Baufahrzeuge) sind in dem vorliegenden Fall jedoch nicht zu er-
warten, da die Bautätigkeit auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt ist und zudem au-
ßerhalb der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse d.h. am Tage und nicht in der
Nacht stattfindet. Ein hierdurch ausgelöster langfristiger Verlust von potenziellen
Quartieren in der Umgebung ist unwahrscheinlich. Von den im Geltungsbereich ge-
planten Nutzungen ist nicht von einer Störung für die in diesem Areal möglicheruveise
vorkommenden Arten auszugehen. Daher ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein
Teilbereich für die betroffenen lndividuen der lokalen Population verloren geht. Eine
erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lo-
kalen Population, die einen wesentlich über den Anderungsbereich hinausreichenden
Aktionsradius haben dürfte, ist ungeachtet dessen nicht anzunehmen.

Zwischen Sommerquartieren und Winterquartieren legen Fledermäuse mehr oder weni-
ger lange Wanderungen zurück (Scnoeen & GntMMaeRGER 1998, Dtrrz 2007). Durch die
zu den raumgreifenden Zugstrecken vergleichsweise kleine Planungsraumfläche, ist von
einer erheblichen Störung der Zugstrecken während der Wanderungszeiten abzusehen.
ln der unmittelbaren Umgebung bilden Baum- und Heckenstrukturen entlang von landwirt-
schaftlich genutzten Freiflächen nutzbare Leitlinien zur Orientierung für die lokale Fleder-
mausfauna. Ebenso bilden die neuen Siedlungsstrukturen kein erhebliches, anlagebe-
dingtes Hindernis, das nicht mittels der vorhandenen Leitlinien umflogen werden kann.
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Der Fellwechsel der Fledermäuse erfolgt vor und nach den Wintermonaten (Dterz 2007).
Während dieser,,Mauserzeit" bleiben die Tiere mobil und zeigen keine größeren Abwei-
chungen oder Beeinträchtigungen in ihrer Lebensweise, auf die das Vorhaben mit einer
erheblichen und nachhaltigen Störung Einfluss haben könnte.

Folglich ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs-
maßnahmen keine Verbotstatbestände nach $ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG eintreten
werden.

Gesch ützte wi ldlebende Vooelarten im Sinne von Art. I der utzrichtlinie
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten.
Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung
folgenden Gruppen berücksichtigt:

. Streng geschützte Vogelarten,
o Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie,
. Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste geführt werden,
. Koloniebrüter,
. Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflan-

zungsstätte).

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen der
artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung unterlie-
gen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten sind (BMVBS 2010). Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn
die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hin-
reichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände
ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Allenrueltsarten finden
über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Ver-
meidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. BnucrLoH et al.2007).

Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie
führen. lm Folgenden werden die festgestellten weit verbreiteten, ubiquitären oder an-
spruchsarmen und störungsunempfindlichen Arten, deren Bestand landesweit nicht ge-
fährdet ist und deren Lebensräume grundsätzlich zu ersetzen sind, aufgeführt:

Tabef le 3: Liste der im Jahr 2023 nachgewiesenen besonders geschützten ungefährdeten
Vogelarten

Rinqeltaube Gartenbaumläufer
Austernfischer Amsel
Rabenkrähe Sinqdrossel
Elster Rotkehlchen
Blaumeise Gartenrotschwanz
Kohlmeise Haussperlinq
Fitis Heckenbraunelle
Zilozalo Bachstelze
Mönchsqrasmücke Buchfink
Klapperqrasmücke Gimpel
Zaunkönio Grünfink
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Die ungefährdeten Arten sind meist anspruchsarm und wenig empfindlich. Bei ihnen kann
eine gute regionale Vernetzung ihrer Vorkommen vorausgesetzt werden. Für diese Arten
ist daher trotz örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen sichergestellt, dass sich der
Erhaltungszustand ihrer Lokalpopulation nicht verschlechtert und die ökologische Funk-
tion ihrer Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt.

ln der folgenden Tabelle werden die Brutvogelarten aufgeführt, die im Untersuchungs-
raum nachgewiesen wurden und für die eine artspezifische Betrachtung aufgrund der
oben genannten Kriterien vorgenommen wird.

Tabelle 4: Liste der im Jahr 2023 im Plangebiet erfassten Vogelarten, für die eine spezielle
artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen wird

Bedeutung der Abkürzungen: f Brutpaare; Nistweise: a = Bodenbrüter, b = Baum-/Gebüschbrü-
ter, c = Gebäudebrüter, * 

= HöhlenJNischenbrüter; RL K bzw. RL Nds.: Rote Liste der Brutvögel
der Region Küste bzw. Niedersachsens und Bremens (Krüger & Sandkühler 2022): RL D: Rote
Liste der Brutvögel Deutschlands (Ryslavy elal.2020): Gefährdungsgrade: f, = gefährdet, V = Art
der Vorwarnliste, / = derzeit nicht gefährdet; Schutzstatus: $ = besonders geschützt gemäß $ 7
Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, SS = streng geschützt gemäß $ 7 Abs. 2 Nr. 't4 BNatSchG, s. Text.

Prüfuno des Zuoriffsverbots (S 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädiounqsverbots
(S 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)
Gemäß $ 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, besonders geschützte Tierarten zu fangen, zu
verletzen oder zu töten, gleiches gilt für deren Entwicklungsformen. Weiter ist es nach

$ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-
schützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Sämtli-
che im Planungsraum vorkommenden Brutvögel gelten nach $ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG
als besonders geschützt und fallen sinngemäß unter Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtli-
nie. Die artenschutzrechtliche Betrachtung der erfassten Brutvogelfauna erfolgt wie oben
angeführt.

Einer vorhabengeschuldeten Tötung von lndividuen der euryöken und auch artspezifisch
betrachteten Arten im Planungsraum wird durch die angesetzte Vermeidungsmaßnahme
(vgl. Kap. 5.1.3) der Bauzeitenregelung bezüglich der Baufeldfreimachung sowie der Fäl-
lung und des Rückschnittes von Gehölzen entgegengewirkt. Die für die Vermeidung des
Zugriffsverbotes notwendigen Maßnahmen der Baufeldfreimachung außerhalb der Brut-
zeit dienen neben dem Schutz der lndividuen folglich auch dem Schutz der Fortpflan-
zungsstätten. Dies rührt daher, dass der Schutzanspruch nur dann vorliegt, wenn die Stät-
ten in Benutzung sind, d. h. während der Brutzeit. Außerhalb der Brutzeit können alte
Nester entfernt werden, ohne einen Verbotstatbestand auszulösen. Die Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis
zum15. Juli unzulässig. Darüber hinaus istsie unzulässig in derZeitvom 01. März bis
zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt
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Teichhuhn Gallinula chloropus 2 a V V V qs
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oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Sie ist in
diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Gebäuden im Zeit-
raum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Natur-
schutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine
entsprechende Zustimmung erteilt hat.

Von einer signifikant erhöhten Mortalitätsrate euryöker sowie auch artspezifisch betrach-
teter Arten, die über das reale Lebensrisiko hinaus geht, durch betriebs- oder anlagebe-
dingte Kollisionen mit auftretendem Verkehr oder neu errichteten Bauwerken, und damit
dem Eintreten einesVerbotstatbestands nach $44Abs. 1 Nr.1, wird innerhalb des Pla-
nungsraumes nicht ausgegangen. Entlang der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze
verläuft die Sackstraße und nordöstlich sowie südwestlich verlaufen weitere Straßenver-
kehrswege. Es wird davon ausgegangen, dass die lokale Avifauna durch die anthropoge-
nen Vorbelastungen der nahen Umgebung des Plangebietes geprägt ist, sodass eine sig-
nifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ausgeschlossen wird.

Bei dem Untersuchungsraum handelt es sich um einen Standort, der sich an bereits vor-
handene Siedlungsstrukturen angliedert und nicht über erhöhte punktuelle oder flächige
Nutzungshäufigkeit von bestimmten Vogelarten verfügt. ln dem Bereich befinden sich
keine traditionellen Flugrouten bzw. besonders stark frequentierte Jagdgebiete von Vö-
geln, sodass eine signifikante Erhöhung von Kollisionen und eine damit verbundene sig-
nifikant erhöhte Mortalitätsrate auszuschließen ist. Die vorhandenen Grünlandflächen
werden nicht von Brutvögeln frequentiert.

Hinsichtlich ihrer Nistökologie sind im Planungsraum verschiedene Brutvogelgilden zu un-
terscheiden, die unterschiedliche Lebensraumansprüche aufirueisen. Unter den 28 vorge-
fundenen Brutvogelarten befinden sich andererseits mehrere Lebensraumspezialisten. Zu

diesen zählen z. B. Gartenbaumläufer und Gartenrotschwanz unter den Gehölzbrütern,
Kennarten des (Halb-)Offenlandes sind Austernfischer und Bluthänfling. Die Wasservögel
sind durch Stockente und Teichhuhn vertreten. Charakteristische Spezies der Siedlungs-
anlagen sind Haussperling und Rauchschwalbe. Ungeachtet des hohen Anteils an land-
wirtschaftlichen Nutzflächen kommen in dem Untersuchungsgebiet keine anspruchsvollen
Offenlandbrüter vor. Nach $ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs-
stätten besonders geschützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder
zu zerstören.

Der Großteil der durch das Vorhaben betroffenen euryöken Brutvogelarten zählt zu den
Freibrütern und nutzt jährlich neue Fortpflanzungsstätten. Das heißt, sie bauen in jeder
Brutzeit ein neues Nest in einem dafür geeigneten Baum/Strauch bzw. auf dem Erdboden.
Es handelt sich daher um saisonale Fortpflanzungsstätten, die außerhalb der Brutzeit
nicht als solche bestehen. Eine Entfernung der Gehölze bzw. eine Baufeldfreimachung
außerhalb der Brutzeit, wie in den Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt (vgl. Kap. 5.1.3),
bedingt für diese Arten daher keinen Verbotstatbestand nach $ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Das BNatSchG verbietet gemäß $ 44 Abs. 1 Nr. 3 ferner Ruhestätten besonders ge-
schützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Der Be-
griff Ruhestätte umfasst Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere oder Tiergrup-
pen zwingend v. a. für die Thermoregulation, die Rast, den Schlaf oder die Erholung, die
Zuflucht sowie die Winterruhe erforderlich sind (EU-KoMMlssloN 2007). Vorkommen sol-
cher bedeutenden Stätten sind innerhalb des Geltungsbereiches aufgrund der Naturaus-
stattung auszuschließen. Die verschiedenen Habitatstrukturen des Plangebietes werden
von den euryöken und gesondert betrachteten Arten gleichermaßen als ,,Ruhestätten" im
weitesten Sinne genutzt, wie bspw. das kurzzeitige Ruhen auf Asten von Gehölzen. Diese
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Stätten sind jedoch nicht für das Überleben einzelner lndividuen oder einer Gruppe von
Tieren während der nicht aktiven Phase essentiell, wie es z. B. dichte Schilfbestände für
Schlafplatzgesellschaften von Rohnnreihen sind (B=zzet et al. 2005), die wiederkehrend
aufgesucht werden. ln der nahen Umgebung des Vorhabengebietes liegen ähnlicheiglei-
che Habitatstrukturen vor wie im Geltungsbereich, sodass die lokale Avifauna hierhin aus-
weichen kann. Ein Verbotstatbestand nach $ 44 Abs. 1 Nr. 3 bezüglich Ruhestätten tritt
somit nicht ein.

Echte Koloniebrüter, wie bspw. Graureiher oder Kormoran, die auf diese Art von Brutge-
sellschaft angewiesen sind, sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Mitunter brütet
der Star in Kolonien. Der Feldsperling kann ebenso in lockeren Kolonien brüten. Bei der
Schaf- und Bachstelze kann es zu kolonieartigen Häufungen der Nester kommen. Stieg-
litze bilden ebenfalls häufig Nestgruppen aus (Süoarcr et al. 2005). Da jedoch keine der
genannten im Untersuchungsraum vorkommenden Arten essentiell auf das gemeinschaft-
liche Brüten in Kolonien angewiesen ist, kann ein Schädigungsverbot nach $ 44 Abs. 1

Nr. 3 ausgeschlossen werden. Star und Stieglitz sind jedoch gefährdete Arten und werden
daher weiter der artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen.

lm Untersuchungsraum vorkommende gefährdete Arten bilden neben Star und Stieglitz,
Bluthänfling, Rauchschwalbe, Teichhuhn und Stockente. Die Einhaltung der Zugriffs- und
Schädigungsverbote nach $ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG für die Art Stieglitz wurde
bereits bei den im Untersuchungsraum vorkommenden euryöken Arten sichergestellt. lm
Geltungsbereich selbst, bzw. am Rande, befinden sich vier der insgesamt sechs Brut-
plätze der Stockente innerhalb des Untersuchungsraumes, während die beiden Brutplätze
der Teichhühner außerhalb des Geltungsbereichs liegen. Die Brutplätze befinden sich je-
weils in den Gräben, die gemäß Bebauungsplan erhalten bzw. ausgebaut werden. Es ist
davon auszugehen, dass die Gräben weiterhin von der Stockente als Brutplatz genutzt
werden. Da der Star zur Gilde der Höhlenbrüter und die Rauchschwalbe zu den Gebäu-
debrütern zählt, werden diese Arten nochmals bei der Prüfung der Arten mit speziellen
Lebensraumansprüchen behandelt.

Zu den Artengruppen mit speziellen Lebensraumansprüchen zählt die Gilde der Höh-
lenbrüter, da diese auf permanente Lebensstätten angewiesen ist. Besonders geschützte,
aber nicht gefährdete höhlenbrütende Arten im Untersuchungsraum bilden: Blaumeise,
Kohlmeise, Gartenrotschwanz und Gartenbaumläufer. Besonders geschützte und zusätz-
lich gefährdete Art ist der Star. Höhlenbrüter nutzen permanente Fortpflanzungsstätten,
die alljährlich wiederbesetzt werden und daher auch bei Abwesenheit der Tiere außerhalb
der Brutzeit nach $ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützt sind. Für die im Untersuchungs-
gebiet vorkommenden Arten Rauchschwalbe und Star, für die Brutnachweise erhoben
werden konnten, ist von einem Vorkommen von permanenten Fortpflanzungsstätten aus-
zugehen. Für die Rauchschwalben liegen Brutnachweise von drei Brutpaaren vor. Ein
Brutplatz befindet sich westlich am Gebäude der Reitlander Straße 33A, die zwei weiteren
Brutplätze im Osten des Geltungsbereichs auf dem Grundstück der Sackstraße 2. Da die
Brutplätze außerhalb des Geltungsbereichs liegen bzw. nicht überplant werden und vo-
raussichtlich genügend Grünlandflächen im Umfeld bestehen bleiben ist eine Betroffen-
heit dieser Art nicht zu prognostizieren. Für die Art Star ist ebenfalls von einem Vorkom-
men einer permanenten Fortpflanzungsstätte auszugehen. Die Art wurde außerhalb des
Geltungsbereichs auf dem Gebiet der Reitlander Straße 29 nachgewiesen, sodass für
dieses Brutpaar ebenfalls eine Betroffenheit ausgeschlossen wird.

Auch die Brutplätze von Bluthänfling und Stieglitz (jeweils ein Brutpaar mit Brutnachweis)
liegen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, womit keine Betroffenheit
für diese Arten anzunehmen ist. Ein Verbotstatbestand nach $ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. $
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44 Abs. 5 BNatSchG tritt für die Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen unter Be-
achtung der angesetzten Maßnahme somit nicht ein.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der festgesetzten Ver-
meidungsmaßnahmen im Hinblick auf die Brutvogelfauna des Plangebietes keine Ver-
botstatbestände nach $ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG eintreten werden.

Prüfunq des Störunqsverbots ($ 44 (1) Nr.2 BNatSchG)

Ein Verbotstatbestand gemäß $ 44 Abs. 1 Nr. 2 liegt vor, wenn streng geschützte Arten
und europäische Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Übenryin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden. Als erheblich gilt eine Störung
dann, wenn sich durch diese der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert.

Nach der LANA (2009) lässt sich eine lokale Population als eine ,,Gruppe von lndividuen
einer Art definieren, die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden
und einen zusammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen". Störungen treten
häufig in Form von Beunruhigungen und Scheuchwirkung infolge von Bewegung, Erschüt-
terung, Lärm- oder Lichtimmissionen auf. Aber auch optische Elemente oder Zerschnei-
dungseffekte können Störungen bilden. lst die Störung so umfassend, dass Lebensräume,
die für die angeführten phänologischen Zyklen relevant sind, nicht mehr aufgesucht wer-
den und damit nicht mehr nutzbar sind, gilt die Störung als erheblich (LANA 2009). Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen Population tritt dann ein, wenn
so viele lndividuen der lokalen Population von der erheblichen Störung betroffen sind,
dass diese sich signifikant und nachhaltig auf die Überlebenschancen, die Reproduktions-
fähigkeit und den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population auswirkt. Hierbeisind Rand-
vorkommen von Arten als besonders sensibel einzustufen (LANA 2009).

Baubedingte Störungen innerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten werden
durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (vgl. Kap. 5.1.3) für euryöke und
gesondert betrachtete Arten als nicht erheblich eingestuft. Wie bereits erläutert, sind frei-
brütende Arten nicht auf einen speziellen Brutstandort im Planungsraum angewiesen.

Sollten einzelne lndividuen dennoch durch plötzlich auftretende Beeinträchtigungen er-
heblich gestört werden, wie z. B. Lärm, Licht oder Bewegung durch Verkehr, und zum
dauerhaften Verlassen des Nestes/Geleges oder zur Aufgabe ihrer Brut veranlasst wer-
den, führt dies nicht per se zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Populationen im Plangebiet. Nest- und Gelegeausfälle oder der Verlust von Jungtieren
kommen auch durch natürliche Vorgänge vor, wie z. B. Unwetter oder Prädatoren. Durch
Zweitbruten und die Wahl eines anderen Niststandortes sind die Arten i. d. R. in der Lage
solche Ausfälle zu kompensieren. Es kann den vorkommenden Arten zudem ein gewisser
Gewöhnungseffekt und dadurch eine höhere Störungstoleranz aufgrund der bereits stark
anthropogen geprägten Siediungsstrukturen nördlich des Plangebietes unterstellt werden.

Störungen während der Mauserzeit in Form von temporärem Verlassen des überplanten
Gebietes sind nicht gänzlich auszuschließen. Die gesamte nachgewiesene lokale
Avifauna bleibt auch während der Mauser flugfähig, egal, ob eine Teil- oder Vollmauser
absolviert wird und in welcher Phase (prä- oder postnuptial) (Brzz=t et al. 2005, 2005a),
und kann ggf. gestörte Bereiche verlassen und Ausweichhabitate in der Umgebung auf-
suchen. Einzige Ausnahme bildet die euryöke Stockente, die während ihrer postnuptialen
Vollmauser des Klein- und Großgefieders von ca. Juni an für ungefähr vier bis fünf Wo-
chen flugunfähig wird (BrzzEL et al. 2005a). Während dieser Zeit hält sich die Art sehr
bedeckt und Versteckmöglichkeiten bspw. im Schilf werden aufgesucht. Mobilität ist nur
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3.1.4

durch Schwimmen und Laufen gegeben. Da sich im Geltungsbereich vorhandene geeig-
nete Grabenstrukturen befinden, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Art
während der Mauser dorthin zurückzieht. Die Gräben bleiben im Zuge der vorliegenden
Bauleitplanung erhalten. Die Störungen, die durch das Vorhaben während der Mauserzeit
eintreten können, werden nicht als erheblich eingestuft, da eine nachhaltige Meidung des
Plangebietes als unwahrscheinlich betrachtet wird. Von einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der vorkommenden Population dieser Art ist ebenfalls nicht auszuge-
hen.

Erhebliche Störungen während der Überwinterungs- und Wanderzeiten von euryöken
Standvögeln, die den Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtern, wer-
den nicht angenommen. Gleiches gilt für Blau- und Kohlmeise sowie Gartenbaumläufer
die nach Süoercx et al. (2005) als Standvögel gelten. lm Plangebiet übenruinternde Stand-
vögel weisen außerhalb der Brutzeit keine festen Reviere auf, an die sie gebunden sind.
Während der Bauphase kann das Plangebiet temporär gemieden werden. Hier ist den
mobilen Tieren ein Ausweichen auf umliegende geeignete Habitatstrukturen möglich. Für
Gastvögel oder durchziehende Rastvögel stellt der Planungsraum keinen wichtigen Be-
reich dar (MU 2024). Gast- oder Rastvögelwerden im Planungsraum nicht erwartet.

Der Star mit permanenten Lebensstätten im Untersuchungsgebiet, aber außerhalb des
Geltungsbereichs, gehört zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes), die insgesamt
als relativ unempfindlich gegenüber anthropogenen Störungen eingestuft werden. Die ,,Ar-
beitshilfe Vögel und Straßenverkehr" (BMVBS, 2010) ordnet die Art daher in die Gruppe
der Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit bzw. in die Gruppe der Arten ein, bei denen
Lärm keine Relevanz hat. Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber anthropogen ver-
ursachten Reizen ist eine erhebliche Beeinträchtigung, die mit einer Verschlechterung des
Erhaltungszustands der lokalen Population der o. g. Arten einhergeht, nicht zu erwarten.
Die Art Rauchschwalbe wird in die Gruppe derArten ohne spezifisches Abstandsverhalten
zu Straßen hinsichtlich der Lärmempfindlichkeit eingeordnet, es gilt die gleiche Effektdis-
tanz wie für Stare (100 m), sodass die o. g. Ausführungen gleichermaßen für die Rauch-
schwalbe gelten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der festgesetzten Ver-
meidungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände nach $ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
eintreten werden.

Biologische Vielfalt

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Artenvielfalt
betrachtet. Wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen.

Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den vo-
rangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere dargestellt. Ebenso
wurden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere
betrachtet und bewertet sowie gefährdete und geschützte Biotoptypen/Arten aufgezeigt.

Bewertuno
Die Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflanzen und
Tiere ergab jeweils eine allgemeine Bedeutung des Plangebietes als floristischer und
faunistischer Lebensraum. Artenschutzrechtliche Konflikte nach $ 44 Abs. 1 BNatSchG
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3.1.5

i. V. m. $ 44 Abs. 5 BNatSchG werden bei Einhaltung der Vermeidungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen nicht enruartet. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird daher auch
der biologischen Vielfalt im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung beigemessen.

Ausgehend vom derzeitigen Planungsstand werden hinsichtlich der prognostizierten Aus-
wirkungen des Vorhabens insgesamt keine erheblichen Auswirkungen durch die Reali-
sierung der Planinhalte auf die biologische Vielfalt erwartet. Die Umsetzung des Planvor-
habens ist mit den Kernzielen der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der gerechten
nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile und Ressourcen der Biodiversitätskonvention
(UN 1992) vereinbar und beeinflusst die biologische Vielfalt nicht nachhaltig im negativen
Sinne.

Schutzgüter Boden und Fläche

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale und essentielle Stellung
in Ökosystemen ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und
der Kulturpflanzen, weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen ge-
genüber zivilisationsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des
Menschen auf.

Gemäß $ 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen,
wobei zur Verringerung der zusätzlichen lnanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur lnnen-
entwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen sind.

Der Schutz des Bodens ist grundsätzlich im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
festgeschrieben, wobei in den $$ 1 und 2 die natürlichen Bodenfunktionen und die Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte verankert sind, deren Beeinträchtigungen
durch Einwirken auf den Boden zu vermeiden sind. Auf Basis des BBodSchG gilt es, nach-
haltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hiezu sind schäd-
liche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-
kungen auf den Boden zu treffen.

Das rasteder erdbaulabor wurde im Juni 2024 über das lngenieurbüro IST aus Schortens
beauftragt, die Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB)wahrzunehmen und

ein Bodenschutzkonzept für die vorliegende Planung auszuarbeiten (vgl. dazu Anlage 3).

Das Bodenschutzkonzept beschreibt den Bodenausgangszustand, die zu erwartenden
Auswirkungen auf die Bodenqualität und Funktionserfüllung durch das Bauvorhaben, Ver-
meidungs- und Minderungsstrategien für bodenbeeinträchtigende Maßnahmen in der
Bauphase inki. Erdbewegungskonzept sowie abschließende Rekultivierungsmaßnahmen
zur Wiederherstellung durchwurzelbarer Bodenschichten. Das Bodenschutzkonzept ist

dem Anhang 3 zum Umweltbericht zu entnehmen.

Das Plangebiet liegt gemäß den Angaben des Niedersächsischen Bodeninformationssys-
tems NIBIS@ (Kartenserver) des LnruoesAMTES FüR BERGBAU, ENERGIE UND Grolootr
(LBEG 2024) in der Bodenregion Küstenholozän und in der Bodengroßlandschaft Küsten-
marschen sowie in der nordöstlichen Hälfte in der Bodenlandschaft Moore und lagunäre
Ablagerungen. lm westlichen Teil liegt der Bodentyp ,,Tiefer Spittkulturboden aus Hoch-
moor" vor, im (nord-)östlichen Teilder Bodentyp,,Tiefes Erdhochmoor" (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Bodentypen im Plangebiet (schwarz gestrichelt) des Bebauungsplanes Nr. 61

und der 42. Anderung des Flächennutzungsplanes gem. BK50 (unmaßstäblich, LBEG 20241

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden durch das rasteder erdbaulabor im Ja-
nuar 2024 insgesamt 5 Stück Rammkernsondierbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1bis
zu einer Tiefe von t,"* = 5,0 m bzw. 6,0 m unter Geländeoberkante (GOK) abgeteuft (siehe
dazu Anhang 3). Nach der Baugrunderkundung steht eine d = 20 - 40 cm mächtige
Oberbodenschicht aus sandigem, stark humosem Schluff an, unter der natürlich gelager-
ter Klei aus humosem, schwach tonigem, feinsandigem Schluff bis zu einer Tiefe von t =
3,8 m unter GOK bzw. bis zur Endteufe von t,a* = 5,0 m als folgt. Dem Klei sind teilweise
geringmächtige Torfbänder zwischengelagert. Die erkundeten Böden decken sich mit der
geologischen Karte (GK50) der oberen 2 m entsprechend NIBIS Kartenserver, wonach im
Planungsgebiet eine holozäne Abfolge aus brackisch-lagunären Wattablagerungen (Ton-
Schluff, Torf), Moorablagerungen und Schluffen und Feinsanden des Mischwatts anste-
hen. Die im Osten des Erschließungsgebietes verzeichneten Hochmoortorfe wurden in
den Bohrungen nicht angetroffen (vgl. dazu Anhang 3).

Der Bodentyp ,,Tiefes Erdhochmoor" besitzt jeweils die Bewertung ,,sehr hoch" bei der
Funktionen Rückhaltevermögen für nicht sorbierbare Stoffe (2.8. Nitrat), Kohlenstoffspei-
cher und Kühlleistung. Zudem werden das Biotopentwicklungspotential und die Funktion
als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt mit,,hoch" bewertet. Der Bodentyp ,,Tiefer Spitt-
kulturboden aus Hochmoor" besitzt die Bewertung ,,sehr hoch" für die Erfüllung der Funk-
tionen Nährstoffspeichervermögen, Bindungsstärke für anorganische Schadstoffe, Rück-
haltevermögen für nicht sorbierbare Stoffe und Kühlleistung, sowie eine besondere Erfül-
lung der Funktion als Archiv der Kulturgeschichte. Außerdem wird das Puffervermögen für
saure Einträge als hoch eingeschätzt (vgl. Tabelle 5, LBEG 2024).

Tabelle 5: Darstellung der Bodenfunktionen gemäß der Netzdiagramme (8K50) des NIBIS@
(LBEG 2024)

A = Lebensraumfunktion für Pflanzen
B = Funktion als Bestandteildes Naturhaushaltes
C = Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen
Bewertungsstufen
1 - sehr gering, 2 - gering, 3 - mittel, 4 - hoch, 5 - sehr hoch
Archivfunktion
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1 - allgemeine Erfüllung, 5 - besondere Erfüllung
Koh lenstoffspeicherfu nktion
1 - allgemeine Erfüllung, 2 - erhöht, 3 - deutlich erhöht, 4 - hoch, 5 - sehr hoch

Bodenfunktionen / Bodentyp Tiefes Erdhochmoor Tiefer Spittkulturbo-
den aus Hochmoor

Biotopentwicklu n gspotenzial A4 M
Natürliche Bodenfruchtbarkeit A1 M
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt B4 B3

Näh rstoffspeicheru ngsvermögen B1 B5

Bindungsstärke für anorganische
Schadstoffe (Schwermetalle) c3 c5

Bindung organischer Schadstoffe c3 c3

Puffervermögen für saure Einträge c1 c4
Rückhaltevermögen für nicht sorbier-
bare Stoffe (2. B. Nitrat)

c5 c5

Archiv der Naturgeschichte 1 1

Archiv der Kulturgeschichte 1 5

Seltenheit 1 1

Koh I e n stoffs pe ich erf u n kti o n 5 1

Kühlleistung 5 5

Der Bodentyp,,Tiefes Erdhochmoor" besitzt eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber der
Winderosion und der Bodenverdichtung. Der Boden ,,Tiefer Spittkulturboden aus Hoch-
moor" besitzt eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Entwässerung oder Umlagerung
und eine hohe Empfindlichkeit hinsichtlich Bodenverdichtung (vgl. Tabelle 6, LBEG 2024).

Tabelle 6: Empfindlichkeiten der Bodentypen gemäß der Netzdiagramme (BK) des NIBIS@
(LBEG 2024)

Empfindlichkeiten
1 - sehr gering, 2 - gering, 3 - mittel, 4 - hoch, 5 -sehr hoch

Empfindlichkeiten gegenüber I Bo-
dentyp

Tiefes Erdhochmoor Tiefer Spittkulturbo-
den aus Hochmoor

Wassererosion 1 1

Winderosion 5 1

Bodenverdichtunq 5 4

Entwässerung oder U mlagerung 2 5

Verschlämmunqsneiq unq 1 1

Die Bodenfruchtbarkeit bzw. Ertragsfähigkeit der Böden gilt als sehr gering bzw. gering.
Der Bodentyp ,,Tiefer Spittkulturboden aus Hochmoor" gilt als Boden mit kulturgeschicht-
licher Bedeutung (Moorkultivierung), womit in diesem Bereich ein Suchraum für schutz-
würdige Böden vorliegt. lm selben Bereich gilt die standortabhängige Verdichtungsemp-
findlichkeit des Bodens als sehr hoch und die Bodenfunktionen gelten als durch Boden-
verdichtung gefährdet. lm Bereich des Bodentyps ,,Tiefes Erdhochmoor" gilt ebenso eine
sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens, wobei hier die Gefährdung der Bo-
denfunktionen durch Verdichtung als sehr hoch eingestuft wird (LBEG 2024).

Für den westlichen Teil des Plangebietes werden potenziell sulfatsaure Böden im Tiefen-
bereich von 0 -2 m dargestellt sowie im gesamten Geltungsbereich für den Tiefenbereich
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unterhalb 2 m Tiefe. lm Rahmen der Baugrunderkundung wurde das Bodenmaterial mit-
tels Schnelltests auf sulfatsaure Eigenschaften gemäß den GeoFakten25 geprüft (vgl.
dazu Anhang 3). Die Schnelltests ergaben deutliche Verdachtsmomente für potentiell sul-
fatsaure Eigenschaften an den Standorten der Probenahme sowohl in den oberen (0 -1
m unter GOK), als auch unteren Bodenhorizonten (1 - 2 m unter GOK).

Das Gefährdungspotenzial sulfatsaurer Böden ergibt sich
. durch extreme Versauerung (pH <4,0-2,5) des Bodens bzw. Baggergutes mit der

Folge von Pflanzenschäden,
. deutlich erhöhte Sulfatkonzentrationen im Bodenwasser bzw. Sickerwasser,
o erhöhte Schwermetallverfügbarkeit bzw. -löslichkeit und erhöhte Schwermetall-

konzentrationen im Sickenryasser,
r hohe Gehalte an betonschädlichen Stoffen (SOa-, Säuren),
o hohe Korrosionsgefahrfür Stahlkonstruktionen.

lnsgesamt führen diese Eigenschaften bei Auftreten zu Problemen bei der Behandlung
von Bodenmaterial in den betroffenen Regionen. Eine Bewertung von Böden vor einer
Baumaßnahme dient der Abschätzung des Versauerungspotenzials des umzulagernden
Materials. Es sind im Rahmen der konkreten Umsetzung der Baumaßnahmen folgende
Maßnahmen zu beachten (vgl. Anhang 3):

Bewertuno
lm Planungsraum herrschen außerhalb von Siedlungsstrukturen landwirtschaftlich ge-
nutzte Böden vor. Der Einsatz von Betriebsmitteln (Düngemittel, Herbizide, Pestizide),
Entwässerungsmaßnahmen und die mechanische Beanspruchung werden hier zu einer
gewissen anthropogenen Belastung der Böden geführt haben. Der Bodentyp,,Tiefer Spitt-
kulturboden aus Hochmoor" gilt als Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung (Moorkul-
tivierung), womit in diesem Bereich ein Suchraum für schutzwürdige Böden sowie eine
besonders ausgeprägte Archivfunktion vorliegt. Dem Schutzgut Boden kommt durch die
aktuellen Gegebenheiten und seiner allgemein anerkannten Bedeutung als wichtiger
Grundstein für Lebensräume eine mittlere bis hohe Bedeutung im Plangebiet zu.

ln Deutschland liegt der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr bei durchschnitt-
lich 55 ha täglich und damit sehr hoch (UBA 2021). Täglich wird Fläche fürArbeiten, Woh-
nen und Mobilität belegt, was Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ziel ist es, im Rahmen
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (BuruorsnrctERUNG 2018) den täglichen Flächen-
verbrauch durch Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche zu reduzieren. Dem Schutz-
gut Fläche kommt daher eine hohe Bedeutung zu.

Das Vorhaben verursacht eine Überplanung und Neuversiegelung von Boden in Höhe von
bis zu ca.8.415 m2 Fläche. Durch die Vorhabenumsetzung und die Bautätigkeiten wird
die Bodenstruktur durch Abtrag, Verformung und Verdichtung beeinträchtigt. Unter Be-
rücksichtigung der generell anzusetzenden Sicherheitsstandards nach aktuellem techni-
schem Stand sowie einschlägiger Richtlinien und DIN-Normen im Baustellenbetrieb, sind
die möglichen baubedingten Schadstoffeinträge in den Boden nicht als erheblich zu wer-
ten. Ferner wird Fläche in Anspruch genommen, die zuvor der landwirtschaftlichen Nut-
zung in Form von Grünlandflächen diente. Es kommt zu einem Flächenverbrauch für Sied-
lung und Verkehr außerhalb bereits bestehender Siedlungsstrukturen, was dem Ziel der
nachhaltigen Flächennutzung entgegensteht. Auch unter Berücksichtigung der anthropo-
genen Vorbelastungen, ergeben sich aufgrund der Überplanung von Boden und der Flä-
chenneuversiegelung und des damit einhergehenden Verlustes von Bodenfunktionen
durch das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche.
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3.1.6 Schutzgut Wasser

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und
gehört zu den essentiellen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Nach

S 1 WHG gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.

lm Rahmen der Umweltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswir-
kungen auf den Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des
Gewässersystems zu betrachten. lm Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu
ergreifen, die zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehen-
den Zunahme des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung so-
wie zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen (ScnnöoER et al.
2004).lm Rahmen der Bauleitplanung ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des
Oberflächenwassers zu erbringen.

Oberflächenwasser
lnnerhalb und entlang der Grenzen des Plangebiets verlaufen einige Gräben. Diese ent-
wässern die Flächen und münden in das entlang der südlichen Grenze des Geltungsbe-
reichs verlaufende Verordnungsgewässer ll. Ordnung ,,Rönnel", mit Fließrichtung Nordost
(MU 2024).

Zur Gewährleistung einer schadlosen Oberflächenentwässerung wurde vom lngenieur-
büro für Straßen- und Tiefbau IST ein Oberflächenentwässerungskonzept erstellt.

Grundwasser
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwassergepräg-
ter Böden.

Gemäß den Darstellungen des LBEG (2024) betrug die Grundwasserneubildungsrate in-
nerhalb des Plangebietes und der Umgebung im Zeitraum von 1991 bis 2020 0 - 50 mm/a.
Das Grundwasser steht bei ca. >0 bis 1 m NHN an. Unterirdisches Wasser wurde im Ja-
nuar 2024 in den offenen Bohrlöchern als Stau- und Schichtenwasser im Klei in einer Tiefe
von 0,1 m bis 0,8 m unter GOK, entspr. rd. -0,4 m bis -0,9 m NHN, angetroffen (vgl. An-
hang 3). ln niederschlagsreichen Zeiten kann sich durch die wassersperren den bindigen
Schichten Stauwasser bis Oberkante Gelände bilden.

Das Plangebiet ist dem Grundwasserkörper,,Untere Weser Lockergestein links" zuzuord-
nen (LBEG 2024). Die Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine ist als ,,gering" ein-
zustufen. Dementsprechend wird das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung als

,,hoch" bewertet (LBEG 2024).

Bewertunq
Bei der Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträ-
gen spielen die Beschaffenheit der Grundwasserüberdeckung, die Durchlässigkeit der
oberflächennahen Gesteine sowie der Grundwasserflurabstand eine Rolle. Das Grund-
wasser gilt nach LBEG (2024) dort als gut geschützt, wo eine geringe Durchlässigkeit der
Deckschichten über dem Grundwasser die Versickerung behindern und wo große Flurab-
stände zwischen Gelände und Grundwasseroberfläche eine lange Venryeilzeit begünsti-
gen. Die Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine im Plangebiet gilt als gering und
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3.1.7

das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung gilt als hoch, wodurch die Verschmut-
zungsempfindlichkeit des Grundwassers als gering bewertet werden kann. Durch die
größtenteils landwirtschaftliche Nutzung der Untersuchungsflächen ist i.d.R. von einer ge-
wissen Vorbelastung der Grundwasserqualität im Untersuchungsraum auszugehen. Laut
MU (2024) wird der chemische Zustand als,,gut" eingestuft. Der mengenmäßige Zustand
des Grundwassers im Plangebiet gilt ebenfalls als ,,gut". Dem Schutzgut Wasser wird im
Plangebiet aufgrund der anzutreffenden Gegebenheiten eine hohe Bedeutung beige-
messen.

Das Planvorhaben wird voraussichtlich erhebliche negative Auswirkungen für das
Schutzgut Wasser - Grundwasser - in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt
mit sich bringen. Diese resultieren aus der Versiegelung von Flächen durch die vorberei-
tete Überbauung. Eine Grundwasserneubildung durch Versickerung von Niederschlags-
wasser ist auf diesen Flächen künftig nicht mehr möglich.

Aufgrund der getroffenen Festsetzungen mit denen der Erhalt der an den Geltungsbe-
reichsgrenzen verlaufenden Gräben einhergeht, sind keine erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen für das Schutzgut Wasser - Oberflächengewässer - zu erwarten.
Es wurde zudem von IST ein Oberflächenentwässerungskonzept erstellt, das eine schad-
lose Oberflächenentwässeru ng gewährleistet.

Schutzgüter Klima und Luft

Die Luft besitzt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen eine hohe Bedeu-
tung. Die allgemeine Verantwortung für den Klimaschutz wurde mit $ 1 Abs. 5 BauGB in
die Bauleitplanung aufgenommen. Durch Luftverunreinigungen werden neben der
menschlichen Gesundheit auch weitere Schutzgüter wie Pflanzen, Tiere oder Kultur- und
Sachgüter beeinträchtigt. Belastungen des lokalen Kleinklimas können sich zudem auf
der regionalen, bis hin zur globalen Ebene auswirken (ScnnöoreR et al. 2004). Bei der
Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Klima
und Luft sind daher mit der Umsetzung der Planung einhergehende eventuelle Luftverun-
reinigungen (v. a. Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe im Sinne des $ 3 Abs. 4 Blm-
SchG) mit Folgen für das Kleinklima zu berücksichtigen. Neben den Belastungen durch
Luftverunreinigungen werden im Zuge der Umweltprüfung auch klimarelevante Bereiche
und deren mögliche Beeinträchtigungen betrachtet und in der weiteren Planung berück-
sichtigt. Dazu gehören Flächen, die bspw. aufgrund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topo-
graphie oder ihrer örtlichen Lage geeignet sind, negative Auswirkungen auf die Luft bzw.
das Kleinklimazu verringern und für Luftreinhaltung, Lufterneuerung und Ventilation oder
Temperaturausgleich zu sorgen (ScnnöorrR et al. 2004).

Das Klima des Plangebiets und seine Umgebung ist durch seine Lage innerhalb des oze-
anisch geprägten Klimas, das durch den Gegensatz von Kontinent und Meer bestimmt
wird, geprägt. Es ist mittelfeucht und sorgt für Regenreichtum. So lag der mittlere Jahres-
niederschlag im Erfassungszeitraum 1991 -2020 bei 772 mm/a. Die durchschnittlich hohe
Jahrestemperatur von 9,9 "C ist u.a. auf die Nähe zum Meer, insbesondere auf den sich
tief im Binnenland erstreckenden Jadebusen zurückzuführen, da sich die ausgedehnten
Wattflächen vor der Küste und im Jadebusen im Sommer zwar nur langsam erurärmen,
aber dabei so viel Wärme aufnehmen, dass sie diese weit bis in die kühler werdende
Jahreszeit wieder abgeben können. Die Wattflächen haben somit eine ausgleichende Wir-
kung auf das ,,Regionalklima". Ebenso verhält es sich mit den weiträumigen Weiden- und
Wiesenflächen im Gemeindegebiet. Auch sie wirken ausgleichend, besonders auf die
Temperatur, da sich die tiefliegenden und feuchten Marsch- und Moorgebiete nur sehr
langsam erwärmen.
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)

Luftveru nreinig u n gen (Rauch, Stäube, Gase u nd Geruchsstoffe) oder Luftveränderungen
sind Belastungen des Klimas, die sowohl auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der
regionalen oder globalen Ebene Auswirkungen verursachen können. Neben den Belas-
tungen bzw. Gefährdungen durch Luftschadstoffe werden im Zuge der Umweltprüfung
auch klimarelevante Bereiche und deren mögliche Beeinträchtigungen betrachtet und in
der weiteren Planung berücksichtigt. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetati-
onsstruktur, ihrer Topographie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der
Luft zu verringern und für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu

sorgen.

Bewertunq

Die aktuellen Luft- und Kleinklimaverhältnisse im Plangebiet sind prinzipiell als durch-
schnittlich einzustufen. Vorbelastungen bestehen einerseits durch anliegende Bebauung
sowie andererseits durch die landwirtschaftliche Nutzung. Positiv zu wertende klimatische
Besonderheiten liegen nicht vor. Aufgrund dessen wird daher von einer allgemeinen Be-
deutung der Schutzgüter Klima und Luft im Vorhabenraum ausgegangen.

Durch das Vorhaben kann es zu einer lokalen Veränderung der Luftverhältnisse und des
Kleinklimas kommen. So z. B. durch die Reduktion der Windgeschwindigkeit durch Bau-
werke oder durch die Flächenneuversiegelung zu der Anhebung der Luftemperaturen und
Verdunstung und somit zur Verringerung der Grundwasserneubildungsrate. Bei Straßen-
verkehrswegen oder anderweitigen Verkehrsflächen kann von einer umfangreichen bzw.
nahezu vollständigen Flächenversiegelung ausgegangen werden. Die textliche Festset-
zung der GRZ von 0,2 zzgl. zulässiger Überbauung schränkt die Bebauung von Fläche
auf den Baugrundstücken des Plangebietes ein. Weniger als Hälfte der jeweiligen Bau-
grundstücksfläche wird demnach nicht überbaut. Ferner bleibt der Anschluss an die freie
Agrarlandschaft nach Süden erhalten.

Seit dem 01. November 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft, welches ge-
mäß g 1 Abs. 1 den Zweck eines möglichst sparsamen Einsatzes von Energie in Gebäu-
den einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung
von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb verfolgt. Gemäß $ 1 Abs. 2 trägt
das GEG u. a. dazu bei, im lnteresse des Klimaschutzes die energie- und klimapolitischen
Ziele der Bundesregierung sowie eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am
Endenergieverbrauch fürWärme und Kälte zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung
der Energieversorgung zu ermöglichen. Die energetischen Anforderungen an Neubauten
werden damit auch im Rahmen der Bauleitplanung zum B-Plan Nr. 61 deutlich angehoben
und effizienter.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt, ausgehend von der Straße,,Sackstraße", über
Planstraßen innerhalb des Baugebietes. Durchgangsverkehr ist nicht zu erwarten (Sack-
gasse). Es ist anzunehmen, dass sich das Verkehrsaufkommen auf die im Plangebiet ie-

bende Bevölkerung und deren Bedürfnisse beschränken wird.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastungen sowie der planungsbedingten
Erhöhung der Versiegelung, den zu berücksichtigenden Energiestandards und des prog-
nostizierten Verkehrsaufkommens sind geringe lokale Veränderungen mit weniger er-
heblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft zu erwarten. Erhebliche
Auswirkungen auf regionaler oder globaler Ebene werden nicht angenommen.
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3.1.8

3.1.9

Schutzgut Landschaft

Natur und Landschaft sind gemäß $ 1 Abs. 1 BNatSchG im Hinblick auf das Schutzgut
Landschaft so zu schützen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert auf Dauer gesichert sind. Das Schutzgut Landschaft zeichnet sich durch ein Gefüge
aus vielfältigen Elementen aus, welches nicht isoliert, sondern vielmehr im Zusammen-
hang mit den naturräumlichen Gegebenheiten betrachtet werden muss. Neben dem Erle-
ben der Natur- und auch Kulturlandschaft durch den Menschen, steht ebenso ihre Doku-
mentationsfunktion der natürlichen und kulturhistorischen Entwicklung im Vordergrund
(scHnöoren et al. 2004).

Die Belange des Schutzgutes Landschaft finden auch im BauGB Beachtung. Die städte-
bauliche Entwicklung ist nach $ 1 Abs. 5 BauGB so zu planen, dass u. a. die Gestalt und
das Orts- und Landschaftsbild baukulturellzu erhalten und zu entwickeln sind. lm Rahmen
der Bauleitplanung sind daher die möglichen Auswirkungen des Planvorhabens auf die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft abzuwägen und zu berücksichtigen.

Das in dem Untersuchungsraum vorherrschende Landschaftsbild befindet sich innerhalb
eines vom Menschen sichtbar beeinflussten Raumes, was sich besonders durch die im
Norden und Osten angrenzende Wohnbebauung als auch die intensive landwirtschaftli-
che Nutzung im Süden und Westen bemerkbar macht. Die Gehölzumfassungen des über-
wiegenden Teils der Siedlungen im Umfeld des Geltungsbereichs wirken hingegen hin-
sichtlich des Landschaftsbildes als Aufwertung.

Bewertuno

Dem Schutzgut Landschaft wird im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung zugespro-
chen. Durch die Planung wird das Landschaftsbild innerhalb des Planungsraumes voll-
ständig überformt, indem landwirtschaftliche Ertragsfläche in Siedlungsraum umgewan-
delt wird. Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung der Planung eine nachhaltige
Veränderung oder Störung des Landschaftsbildes der historisch gewachsenen Kulturland-
schaft einhergeht. Da die vorliegende Planung jedoch an vorhandene Siedlungsstrukturen
anschließt und durch die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen ein Überg ang zut
angrenzenden Landschaft geschaffen wird, ist mit weniger erheblichen Auswirkungen
durch das Vorhaben auf den naturraumtypischen Gesamteindruck der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit des Schutzgutes Landschaft zu rechnen.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

lm BNatSchG ist die dauerhafte Sicherung von Natur- und historisch gewachsenen Kul-
turlandschaften mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersie-
delung und sonstigen Beeinträchtigungen im Sinne der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft in $ 1 Abs.4 Nr. 1 festgeschrieben.
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und
Landschaftsbildes ebenso gemäß $ 1 Abs. 5 BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleit-
planung dar. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind $ 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB folgend,
insbesondere die Belange von, und umweltbezogenen Auswirkungen auf Kultur- und
Sachgüter zu berücksichtigen.

Als Kulturgüter können Gebäude oder Gebäudeteile, gärtnerische oder bauliche Anlagen
wie Friedhöfe oder Parkanlagen und weitere menschlich erschaffene Landschaftsteile von
geschichtlichem, archäologischem, städtebaulichem oder sonstigem Wert betrachtet wer-
den. Schützenswerte Sachgüter bilden natürliche odervom Menschen geschaffene Güter,
die für Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft allgemein von materieller Bedeutung sind,
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3.2

3.3

3.4

wie bauliche Anlagen oder ökonomisch genutzte, regenerierbare Ressourcen
(scHRöDrER et al. 2004).

Kultur- oder Sachgüter sind im Planungsraum derzeit nicht bekannt.

Bewertunq

Da keine Kultur- oder Sachgüter im Planungsraum bekannt sind, werden keine Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter durch die Planung erwartet.

Wechselwirkungen

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei

der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So stellt
der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengruppen wie
z. B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der Boden mit
seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind.

Negative, sich verstärkende Wechselwirkungen, die über das Maß der bisher durch das
Vorhaben ermittelten Auswirkungen hinausgehen, sind jedoch nicht zu prognostizieren.

Kumulierende Wirkungen

Wirkungen, die sich gegenseitig verstärken oder addieren, können nicht nur in Beziehung
der Schutzgüter zueinander entstehen, sondern auch durch Zusammenwirken eines kon-
kreten Vorhabens mit weiteren Plänen und Projekten. Solche kumulativen Wirkungen tre-
ten ein, wenn Auswirkungen eines Projektes sich mit vergangenen, aktuellen oder in na-

her Zukunft zu realisierenden Plänen oder Projekten verbinden (Jessel & TOBIAS 2000).
So kann bspw. der Ausbau von Straßen in Gewerbegebieten die Ansiedlung neuer lndust-
rieanlagen nach sich ziehen, wobei die lnfrastrukturverbesserung und die Bestandsanla-
gen allein keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben, in Verbindung mit der
Errichtung neuer lndustrieanlagen lmmissionsgrenzwerte jedoch überschritten werden
können. Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen können durch
diese Wirkungsüberlagerung demnach erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt entste-
hen. Kumulative Wirkungsgefüge sind daher grundsätzlich in die Umweltprüfung einzube-
ziehen.

Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die einen hinreichenden
Planungsstand aufweisen und im räumlichen Wirkbereich des geplanten Vorhabens lie-
gen. Von einer kumulativen Wirkung des betrachteten Vorhabens und weiterer Pläne oder
Projekte ist daher nicht auszugehen. Es sind demnach keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt durch kumulative Wirkungen zu erwarten.

Zusammengefasste U mweltauswirkungen

Durch die im Bebauungsplan Nr. 61 getroffenen Festsetzungen und die 42. Anderung des
Flächennutzungsplans kommt es zu einem Verlust von Boden durch Flächenversiegelun-
gen, was als erhebliche Umweltauswirkungen zu beurteilen ist. Dies gilt ebenso für die
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen und Wasser (Grundwasser). Für die
Schutzgüter Mensch, Landschaft sowie Klima und Luft sind weniger erhebliche Beein-
trächtigungen zu enryarten. Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in
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ihrer Ausprägung nicht negativ beeinflusst. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die
Planung ausgelöst werden könnten sowie negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden
können, sind nicht zu enryarten.

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhabens werden nach-
folgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt.

Tabelle 7: Zu etwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit

Mensch
. geringe Erholungsfunktion, geringe Freizeitfunktion
o weniqer erhebliche Auswirkunqen

Pflanzen
a erhebliche Beeinträchtigungen durch Verluste von

Teillebensräumen

Tiere a keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich

Biologische
Vielfalt

keine erheblichen Auswirkungen ersichtlicha

Boden und
Fläche

a

a

erhebliche negative Auswirkungen durch Verlust von
Bodenfunktionen durch Versiegelung
Überplanung von Böden mit kulturhistorischer Bedeu-
tunq

Wasser

a

a

erhebliche Beeinträchtigung durch Erhöhung der ver-
siegelbaren Fläche (Grundwasser)
keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Erhalt
der vorhandenen Grabenstrukturen (Oberflächenwas-
ser)

t-

Klima / Luft
a

a

geringfügige Beeinträchtigung der kleinklimatischen
Gegebenheiten
keine zusätzliche Beeinträchtiqung der Luftqualität

Landschaft
a Vorprägung des Landschaftsbildes durch angren-

zende bebaute Bereiche

Kultur- und
Sachgüter

a keine erheblichen Beeinträchtigungen

Wechsel-
wirkungen

a keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern

ooo ssft;'erheblich/.. erheblich/. weniger erheblich i - nicht erheblich (Einteilung nach ScHnöoren
et al. 2004)

4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES

Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 soll die städtebauliche Erweiterung
der Ortschaft Reitland südlich der Reitlander Straße planungsrechtlich verbindlich vorbe-
reitet und der bereits vorhandene Bestand beordnet werden. Dazu erfolgt die Festsetzung
von allgemeinen Wohngebieten. Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festset-
zungen von der GRZ sowie maximal zulässigen Vollgeschossen und Gebäudehöhen ge-
regelt. Die Erschließung erfolgt über Planstraßen, die von der,,Sackstraße" ausgehen.

4.1
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4.2

5.0

5.1

Um das Baugebiet möglichst verträglich in die angrenzende Landschaft einzubinden, ori-
entiert sich die geplante Bebauung an dem bereits bestehenden Siedlungsbild der Ort-
schaft Reitland. Es entstehen vonrviegend neue Wohngrundstücke mit Ein- oder Mehrfa-
milienhäusern mit Hausgärten, die das Plangebiet eingrünen und teils ausgleichende, po-

sitive Wirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen haben können.

Bei der Umsetzung des Planvorhabens in der aktuellen Form ist mit den in Kapitel 3.0
genannten Umweltauswirkungen zu rechnen.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Das Plangebiet würde weiterhin einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen
oder brach liegen. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bisherige Lebensraum
unveränderte Lebensbedingungen bieten. Die Boden- und Grundwasserverhältnisse wür-
den sich bei Nichtdurchführung der Planung nicht verändern.

VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER
UMWELTAUSWIRKUNGEN

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach $ 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind
vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Tweck am glei-
chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu er-
reichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist
dies zu begründen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, so sind gemäß $ 15

Abs. 2 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen.

Die Belange des Umweltschutzes sind nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung
von Bauleitplänen sowie nach $ 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen.
Obwohl durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes an sich nicht direkt in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild eingegriffen wird, sondern durch dessen Realisierung,
ist die Eingriffsregelung dennoch von großer Bedeutung. Nur unter ihrer Beachtung ist
eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich. Auf der
Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind nach $ 1 a Abs. 3 BauGB die
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermei-
dung, Minimierung und zur Kompensation zu entwickeln.

Das geplante Vorhaben wird vermeidbare sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft auslösen. Die einzelnen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men für die jeweiligen Schutzgüter wie auch Kompensationsumfang und Kompensations-
maßnahmen nicht vermeidbarer, erheblicher Beeinträchtigungen werden in den folgenden
Kapiteln dargestellt.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Maßnahmen und Vorkehrungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen regulär durch-
zuführen sind (2. B. Schallschutzmaßnahmen)bilden keine ausdrücklichen Vermeidungs-
und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie
stellen einen grundsätzlichen, verbindlichen Handlungsrahmen und werden im Zuge der
Umweltprüfung nicht zusätzlich angeführt. Allgemeinhin gilt, dass im Zuge der Planung
und Umsetzunq des Vorhabens in ieqlicher Hinsicht der neueste Stand der Technik zu
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5.1.1

5.1.2

berücksichtigen ist. Zudem hat eine fachgerechte Entsorgung und Veruvertung von Abfäl-
len zu erfolgen, die während der Bau- sowie der Betriebsphase anfallen. Weiterhin sind
die Bauzeit und die Baufläche auf das notwendige Maß zu reduzieren.

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermei-
dung und -minimierung Rechnung.

Schutzgut Mensch

Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen enryartet, folglich sind auch keine
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch Maß-
nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können allerdings
zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Mensch erreicht werden. Folgende Maß-
nahmen werden zur Vermeidung textlich festgesetzt:

Nutzung
lnnerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebiets (WA) gem. S 4 BauNVO sind
die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem.S a (3) Nr. 3 & 5 BauNVO (Anlagen
für Verwaltungen und Tankstellen) gem. S 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes.

Schutzgut Pflanzen

Aufgrund der Überplanung und den damit einhergehenden Verlusten sind die Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen als erheblich zu bewerten. Es werden daher
folgende Maßnahmen textlich festgesetzt:

- Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie von Gewässern gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

lnnerhalb der gem. S 9 (1) Nr. 25 a) BauGB festgesetzten Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte ge-
bietseigene Gehölze (Bäume und Sträucher) anzupflanzen.

Bäume: Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petrea), Hängebirke
(Betula pendula), Hainbuche (Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Feld-
ahorn (Acer campestre), Blutbuche (Fagus sylvatica purpurea), Traubenkirsche
(Prunus padus), Vogelkirsche (Prunus avium), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Eber-
esche (Sorbus aucuparia)

Sträucher: Faulbaum (Frangula alnus), Schwazer Holunder (Sambucus nigra),
Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa
canina), Haselnuss (Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus),
Schneeball (Viburnum opulus), Einh. Weiden (Sa/x caprea, S. cinerea, S. aurlfa, S.

alba)

Qualität:
Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 cm - 150 cm
Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 cm - 90 cm

Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:
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5.1.3

All gemei ne Schutzbestimmungen
lm Rahmen der Planungsumsetzung sind die Bestimmungen der $$ 39 (Allgemeiner
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.

Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende:

Schutz von Gehölzbeständen
Zum Schutz von zu erhaltenden oder unmittelbar an den Geltungsbereich angren-
zenden Gehölzbeständen und Einzelbäumen während der Erschließungs- und Bau-
arbeiten sind Schutzmaßnahmen gemäß R SBB und DIN 18920 durchzuführen. We-
sentliche Punkte zum Schutz oberirdischer Gehölzteile sowie dem Wurzelbereich bil-
den Schutzmaßnahmen, die davor bewahren, dass:

Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird.
Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne abgestellt
oder Baustelleneinrichtungen errichtet werden.
bodenfeindliche Materialien wie Streusalz, Kraftstoff, Zement oder Heißbitumen
gelagert oder aufgebracht werden.
Fahrzeuge fahren und direkt oder indirekt die Wurzeln schwer verletzen.
Wurzeln ausgerissen oder geschädigt werden.
Stamm oder Aste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden.
die Rinde verletzt wird.
die Blattmasse stark verringert wird.

Die Schutzmaßnahmen sind fachgerecht vor Baubeginn zu installieren und werden
erst nach Fertigstellung der Bautätigkeiten abgebaut. Deren volle Funktion ist wäh-
rend des gesamten Bauzeitraums sicherzustellen. Eintretende Mängel sind umge-
hend zu beseitigen. Durch die Umsetzung der Maßnahme werden Beeinträchtigun-
gen von Gehölzen während der Bauzeit vermieden und die Funktion dieser im Na-
turhaushalt erhalten- auch im Hinblick auf Lebensstätten für die Fauna.

Größtmöglicher Erhalt von Gehölzstrukturen
lm Zuge der Planung und der Bautätigkeiten sollte der größtmögliche Erhalt von Ge-
hölzen, Sträuchern und Einzelbäumen im Plangebiet angestrebt werden.

Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das
Vorhaben auf das Schutzgut Pflanzen wird der Kompensationsbedarf in Kapitel 5.2
Eingriffsbilanzierung ermittelt. Die durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen
werden in Kapitel 5.3 erläutert.

Schutzgut Tiere

Aufgrund der Planung ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Tiere. Es gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festge-
setzt wurden (vgl. Kap. 5.1.2).

Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:
- Allgemeine Schutzbestimmungen

lm Rahmen der Umsetzung der Planung sind die Bestimmungen der $$ 39 (Allge-
meiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für
besonders qeschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.
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5,1.4

5.1.5

Bauzeitenregel u ng für die Baufeldfrei mach ung
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums
vom 01 .März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der
Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnit-
ten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden (oder Röhrichte zurückgeschnitten
oder beseitigt werden). Sie ist in diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung
von Bäumen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig,
wenn die untere Naturschutzbehörde zuvot nach Vorlage entsprechender Nach-
weise der Unbedenklichkeit eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

Durch Umsetzung der Maßnahme werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände
nach $ 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich der Artengruppen Vögel und Fledermäuse ver-
mieden.

Biologische Vielfalt

Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet, folglich sind auch keine
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch Maß-
nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können allerdings
zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt erreicht werden.

Schutzgüter Boden und Fläche

Aufgrund des Verlustes der Bodenfunktionen, der Überprägung schutzwürdigen Bodens
und der Flächenneuversiegelung ergeben sich durch das Vorhaben erhebliche Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche.

Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:

Meldung von Altablagerungen/Bodenverunreinigungen
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und
Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde
des Landkreises Wesermarsch zu benachrichtigen.

Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende:

Verminderung von Versiegel ung
Auf den Baugrundstücken in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA)
sind die nicht durch Gebäude, Terrassen, Zuwegungen, Garagenzufahrten oder
Stellplätze überbauten Flächen der Grundstücke als gärtnerisch gestaltete Grünflä-
chen anzulegen. Komplettversiegelungen sowie die Herrichtung als Schotter-, Splitt
oder Kiesfläche sind nicht zulässig.

Schutz des Oberbodens
Entsprechend $ 202 BaUGB ist der humose Oberboden von anderen Bodenschich-
ten getrennt auszuheben und zu lagern. Ziel ist es, ihn in einem nutzbaren Zustand
zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

Berücksichtigung von DIN-Normen
lm Rahmen der Bautätigkeiten sind die gängigen DIN-Normen zum Bodenschutzak-
tiv anzuwenden (u. a. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731). lm Wesentlichen sollen:
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5.1.6

sich Eingriffe und Arbeitsflächen auf das notwendige Maß beschränken.
angrenzende Flächen nicht befahren oder anderweitig genutzt werden.
Bodenschichten im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden.
Lagerungen von Boden ortsnah, schichtgetreu, von möglichst kurzer Dauer
und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt vorgenom-
men werden.
Vermischungen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedli-
chen Eigenschaften vermieden werden.
auf verdichtungsempfindlichen Flächen Stahlplatten oder Baggermatten zum
Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden.
besonders bei verdichtungsempfindlichen Böden auf die Witterung und den
Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermei-
den.
Anforderungen an die korrekte stoffliche Verwertung von mineralischen Ab-
fällen berücksichtigt werden.

Bodenschutzkonzept
Die lnhalte des Bodenschutzkonzepts sind zu beachten. Das vorliegende Boden-
schutzkonzept (vgl. Anhang 3) des rasteder erdbaulabors beschreibt Vermeidungs-
und Minderungsstrategien für bodenbeeinträchtigende Maßnahmen in der Bauphase
inkl. Erdbewegunskonzept sowie abschließende Rekultivierungsmaßnahmen zur
Wiederherstell u ng durchwu rzelbarer Bodensch ichten.

Es verbleiben erhebliche Auswirkungen durch das Vorhaben auf die Schutzgüter Boden
und Fläche. Die durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 er-
läutert.

Schutzgut Wasser

Das Planvorhaben wird erhebliche Auswirkungen für das Schutzgut Wasser (hier: Grund-
wasser) mit sich bringen. Es werden daher folgende Maßnahmen textlich festgesetzt:

Festsetzung von Entwässerungsgräben
Gem. dem erstellten Oberflächenentwässerungskonzeptwerden im Geltungsbereich
Wasserflächen mit der Zweckbestimmung ,,Entwässerungsgraben" festgesetzt um
eine schadlose Entwässerung zu garantieren.

Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende:

Versickerung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken
Um den Eingriff in den Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, sollte das
Niederschlagswasser so lange wie möglich im Gebiet gehalten werden. Dazu ist das
Regenwasser von Dachflächen und Flächen anderer Nutzung, von denen kein Ein-
trag von Schadstoffen ausgeht, nach Möglichkeit auf den Grundstücken zu versi-
ckern.

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, die einer Kom-
pensation bedürfen.
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5.1.7

5.1.8

Schutzgüter Klima und Luft

Bei Umsetzung der Planung sind geringe lokale Veränderungen mit weniger erheblichen
Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen
auf regionaler oder globaler Ebene werden nicht angenommen.

Es gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt wur-
den (vgl. Kap. 5.1.2). Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur das
Schutzgut Pflanzen, sondern durch die COz-Minderung und Oz -Anreicherung auch die
Luftqualität im und um das Plangebiet.

Maßnahmen, die durch die örtlichen Bauvorschriften verbindlich werden, bilden folgende:

Dachbegrünung
Die Dachflächen von Nebengebäuden und Garagen mit einer Größe von mehr als
15 m2 und einer Dachneigung von weniger als 15 Grad sind flächendeckend zu be-
grünen (vegetationsfähige Substratschicht mind. 5 cm) und als Vegetationsfläche
dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Lichtkuppeln,
Glasdächer sowie Dächer, auf denen Solaranlagen installiert werden.

Gru ndstücksabgrenzung
Als Grundstücksabgrenzung an den straßenzugewandten Seiten sind nur lebende
Hecken oder Zäune aus Metall oder Holz bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. Die
Zäune sind als überwiegend offene, blickdurchlässige Einfriedung (2. B. Latten- oder
Maschendrahtzaun) zu gestalten. Die Verwendung von Kunststoff als Fertigelement
oder als Flechtmaterial ist unzulässig. Zulässige standortheimische Pflanzarten für
die Hecken sind Acer campestre (Feldahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Berberis
vulgaris (Berberitze), llex aquifolium (Stechpalme), Buxus semperuirens (Buchs-
baum), Ligustrum vulgare (Liguster), Carpinus betulus (Hainbuche), Rosa canina
(Hundrose), Craetagus monogyna (Weißdorn) oder Taxus (Eibe).

Grünflächen
Auf den Baugrundstücken in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA)
sind die nicht durch Gebäude, Terrassen, Zuwegungen, Garagenzufahrten oder
Stellplätze überbauten Flächen der Grundstücke als gärtnerisch gestaltete Grünflä-
chen anzulegen. Komplettversiegelungen sowie die Herrichtung als Schotter-, Splitt
oder Kiesfläche sind nicht zulässig.

Schutzgut Landschaft

Es ist mit weniger erheblichen Auswirkungen durch das Vorhaben auf das Schutzgut
Landschaft zu rechnen. Es werden folgende Maßnahmen verbindlich textlich festgesetzt:

Kein Bau von Kleingebäuden auf straßenseitigen Flächen
lnnerhalb der straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen
und Carports gem. S 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden
gem. S 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

Festsetzung von Gebäudehöhen
lnnerhalb des Geltungsbereiches gelten gem.S 18 (1) BaUNVO für bauliche An-
lagen folgende Höhenbezugspunkte:
Oberer Bezugspunkt: Firsthöhe (FH): First,
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5.1.9

Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante der nächsten Erschließungsstraße gemessen
senkrecht zur Mitte der zur erschließenden Straße zugewandten Gebäudeseite

Ferner gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt
wurden (vgl. Kap. 5.1.2). Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur
das Schutzgut Pflanzen, sondern auch das Schutzgut Landschaft durch die siedlungsty-
pische Eingrünung des Baugebietes.

Maßnahmen, die durch die örtlichen Bauvorschriften verbindlich werden, bilden folgende:

Gru ndstücksabgrenzu ng
Als Grundstücksabgrenzung an den straßenzugewandten Seiten sind nur lebende
Hecken oder Zäune aus Metall oder Holz bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. Die
Zäune sind als überwiegend offene, blickdurchlässige Einfriedung (2. B. Latten- oder
Maschendrahtzaun) zu gestalten. Die Verwendung von Kunststoff als Fertigelement
oder als Flechtmaterial ist unzulässig. Zulässige standortheimische Pflanzarten für
die Hecken sind Acer campestre (Feldahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Berberis
vulgaris (Berberitze), IIex aquifolium (Stechpalme), Buxus semperuirens (Buchs-
baum), Ligustrum vulgare (Liguster), Carpinus betulus (Hainbuche), Rosa canina
(Hundrose), Craetagus monogyna (Weißdorn) oder Taxus (Eibe).

Grünflächen
Auf den Baugrundstücken in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA)
sind die nicht durch Gebäude, Terrassen, Zuwegungen, Garagenzufahrten oder
Stellplätze überbauten Flächen der Grundstücke als gärtnerisch gestaltete Grünflä-
chen anzulegen. Komplettversiegelungen sowie die Herrichtung als Schotter-, Splitt
oder Kiesfläche sind nicht zulässig.

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, die einer
Kompensation bedü rfen.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu enruarten, folglich sind auch keine
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Maßnahmen,
auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich übernommen wer-
den, bilden folgende:

Meldung von Bodenfunden
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche, sowie
mittelalterliche oder frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen
u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß S 14 (1) des NDSchG meldepflichtig und müssen der zuständigen un-
teren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch oder dem Niedersäch-
sischen Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Olden-
burg, Ofener Straße 15, Tel. 0441-205766-15 unverzüglich gemeldet werden. Mel-
depflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde
und Fundstellen sind nach S 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverändert zu lassen , bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter,
die einer Kompensation bedürfen.

5.2 Eingriffsbilanzierung

5.2.1 Bilanzierung Schutzgut Pflanzen

Die Eingriffsbilanzierung für das Schutzgut Pflanzen erfolgt nach dem Modell des NteoeR-
sAcHSrscHEN STADTETAGS (2013). ln diesem Modell werden der derzeitige Flächenwert
(lst-Zustand) und der Planungsflächenwert (Planungszustand) ermittelt und gegenüber-
gestellt, um den Eingriffsflächenwert zu erhalten, der den Kompensationsumfang wieder-
gibt. Zur Berechnung des derzeitigen Flächenwertes werden zunächst Wertfaktoren für
die im Plangebiet vorhandenen Biotoptypen vergeben (vgl. Kap 3.1.2) und mit der Größe
der Fläche multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungs-
fläche mit der Flächengröße multipliziert. Abschließend wird die Differenz der beiden
Werte gebildet, die den Eingriffsumfang (EingriffsflächenwerVMaß für die Beeinträchti-
gung) angibt:

a) Flächenwert des lst-Zustandes: Größe der Eingriffsfläche in m2 x
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps
Größe der Planungsfläche in m2 x
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps

b) Flächenwert des Planungszustandes:

c) Flächenwert des Planungszustandes
- Flächenwert des lst-Zustandes
= Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung)

Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht.
Die Ermittlung des Eingriffsflächenwertes für den Geltungsbereich ist in nachfolgender
Tabelle dargestellt.

Tabelle 8: Berechnun des Flächenwerts des riffs

lst-Zustand (Biotoptypkartieru n g) Planung

Biotoptyp
Wert-
fak-
tor

Fläche
lm"l

Flächen
wertBiotoptyp Wert-

faktor
Fläche
[m'l

Flächen-
wert

BE-1 3 10 30 r12 0 6.810

HBE-2 3 20 60 x-r3 0 1.605

5.805HFS-3 3 100 300 FGR-14 3 1.935

4.470 PHz/GR-15 1 15.890 15.890FGR+FGRu.a 3 1.490

FGRu/NRG"5 4 300 1.200 GR-l6 1 400 400

GEF+GEFt-6 3 9.640 28.920 GRT17 1 2.330 2.330

3 580 1.740GIF+GlFt.7 2 16.125 32.250 HPS.l8

UHFI-8 3 460 1.380

HEB-9 2 30 60

HSE/UHF-10 3 1.385 4.155

55oYs/rl1 0

Gesamt: 29.615 72.825 Gesamt: 29.555 26.170
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.1 Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell werden Einzelsträucher zusätzlich zur Grundfläche erfasst.
Dieser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzurechnen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhandensein
von Einzelsträuchern die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Geltungsbereichs
ergibt sich indem die Flächen der Einzelsträucher von der Gesamtfläche abgezogen werden. Für Einzelsträucher
werden 10 m2 und die Wertstufe 3 angesetzt.
Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell werden Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche erfasst. Die-
ser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzurechnen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhandensein
von Einzelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Geltungsbereichs
ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume von der Gesamtfläche abgezogen werden. Für Einzelbäume mit
einem Stammdurchmesser von > 0,3 und 3 0,5 werden 20 m2 und die Wertstufe 3 angesetZ.
Es handelt sich um die Strauchhecke zwischen dem intensiv und dem extensiv genutzten Grünland feuchter
Standorte im zentralen bis westlichen Teil des Geltungsbereichs.
Es handelt sich um die nährstoffreichen Gräben sowie um die zeitweise trockenfallenden nährstoffreichen Grä-
ben im Geltungsbereich, jedoch ohne die Grüppen der Grünlandbereiche.
Es handelt sich um den nährstoffreichen Graben mit darin befindlichem Rohrglanzgras-Landröhricht, welches
aufgrund seiner Beschaffenheit keinem Schutzstatus unterliegt.
Es handelt sich um die extensiv genutzten Grünlandflächen feuchter Standorte sowohl mit als auch ohne Grüp-
pen und Beetrelief.
Es handelt sich um die intensiv genutzten Grünlandflächen feuchter Standorte sowohl mit als auch ohne Grüp-
pen und Beetrelief.
Es handelt sich um die Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte mit Nutzung als Lagerfläche im
Bereich der Bebauung im westlichen Bereich des Planungsgebiets.
Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell werden Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche erfasst. Die-
ser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzurechnen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhandensein
von Einzelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Geltungsbereichs
ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume von der Gesamtfläche abgezogen werden. Für Einzelbäume mit
einem Stammdurchmesser von < 0,3 werden 10 m2 und die Wertstufe 2 angesetä.
Es handelt sich um die Fläche aus Siedlungsgehölz überwiegend einheimischer Gehölze und halbruderaler
Gras- und Staudenflur im Westen des Planungsgebiets.
Es handelt sich um die sonstige Bebauung bzw. baulich versiegelten Bereich im westlichen Teil des Geltungs-
bereichs.
Es handelt sich um die versiegelten Flächen der allgemeinen Wohngebiete mit GRZ 0,2 + 5Qo/o zulässiger zu-
sätzlicher Versiegelung.
Es handelt sich um die versiegelten Flächen der Straßenverkehrsflächen.
Es handelt sich um die im Geltungsbereich verbleibenden und zu erweiternden Gräben
Es handelt sich um die unversiegelten der allgemeinen Wohngebiete, die als Hausgärten in die Bilanzierung
eingestellt werden.
Es handelt sich um die unversiegelten Flächen der Straßenverkehrsflächen für die eine Versiegelungsanteil von
80% beri.icksichtigt wird.
Es handelt sich um die private Grünfläche entlang des südlichen Grabens die als Gewässerraumstreifen fungiert.

Es handelt sich um die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in der
standortgerechte gebietseigene Gehölze (Bäume und Sträucher) anzupflanzen sind.

.5
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.'t1
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Y3
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Flächenwert Planung =
Flächenwert lst-Zustand =

26.170
72.825

5.2.2

Flächenwert des Eingriffs 46.655 (ist < 0)

Es ergibt sich somit ein Flächenwert von - 46.655 für den Eingriff in Natur und Landschaft,
der kompensiert werden muss. Dies entspricht einer Flächengröße von 46.655 m2 bei
Aufwertung um einen Wertfaktor. Bei einer Aufirvertung der potenziellen Kompensations-
flächen um zweiWertfaktoren, wie es im Allgemeinen durch entsprechende Maßnahmen-
konzepte möglich ist, ergibt sich ein Kornpensationsbedarf von ca. 23.325 m2 auf exter-
nen Flächen.

Schutzgut Boden und Fläche / Wasser

Für die Schutzgüter ,,Boden und Fläche" ist insbesondere die Bodenversiegelung als er-
hebliche Beeinträchtigung zu werten. Flächen, die als Speicherraum für Niederschlags-
wasser sowie als Puffer- und Filtersystem wirken, werden durch die Realisierung des Be-
bauungsplanes Nr. 61 überbaut. Zudem gehen sie als Flächen für die Grundwasserneu-
bildung verloren.
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5.3

5.3.1

Auf einer Fläche von rd. 8.415 m2 erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener
Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden und stellt dies einen erheblichen Ein-
griff dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können gem. Eingriffsmodell
nach dem NDS. STADTETAG (2013) zusammen mit den Wertverlusten für das Schutzgut
Pflanzen ausgeglichen werden. Die Kompensationsmaßnahmen bringen innerhalb der
aufgewerteten Flächen eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich, was multifunktional
ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen bewirkt. Der Kompensationsumfang ist
mit der Umsetzung der Ersatzmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen abgegolten. Es
verbleiben keine weiteren erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.

Maßnahmen zur Kompensation

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach $ 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG verpflichtet, ver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaftzu unterlassen sowie unvermeid-
bare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).
Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen
des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschafts-
bild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträch-
tigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem be-
troffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neugestaltet ist ($ 15 (1) und (2) BNatSchG).

Um die mit der Realisierung des B-Planes Nr. 61 verbundenen, unvermeidbaren erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Landschaft auszugleichen bzw. zu
ersetzen, sind die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Kompensationsmaßnahmen
durchzuführen.

Ausgleichsmaßnahmen

Anpflanzfläche (ca. 580 m'z)

Entlang der südwestlich Geltungsbereichsgrenze ist eine Grünfläche mit überlagernder
Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen gem. S I (1) Nr. 25a festgesetzt.

lnnerhalb der gem. S 9 (1) Nr. 25 a) BauGB festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte gebietseigene
Gehöze (Bäume und Sträucher) anzupflanzen.
Folgende Gehölzarten sind zu veruvenden:

Bäume Fagus sylvatica
Quercus petraea
Carpinus betulus
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Alnus glutinosa
Quercus petrea
Prunus avium
Acer campestre

Sträuchern

Rotbuche
Traubeneiche
Hainbuche
Stieleiche
Eberesche
Schwarzerle
Traubeneiche
Vogelkirsche
Feldahorn

Haselnuss
Einh. Weiden
Faulbaum

Coryllus avellana
Salix caprea, S. cinerea, S. aurita, S. alba
Frangula alnus
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Hundsrose
Schlehe
Weißdorn

Rosa canina
Pruinus splnosa
Crataegus monogyna

5,3.2

Folgende Qualitäten sind zu vemrenden

Bäume Heister, 2x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm
Sträucher leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm

Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden
Pflanzperiode d urchzufüh ren.

Ersatzmaßnahmen

Um die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Beeinträchtigungen in
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind Maßnahmen zum Er-
satz durchzuführen. Es ergibt sich somit ein Flächenwert von - 46.655 für den Eingriff in

Natur und Landschaft, der kompensiert werden muss.

Zur Kompensation geeignete Flächen wurden im Juli und September 2024 begutachtet.
Die Flächenbeurteilung ist im Anhang 2 diesem Umweltbericht beigefügt. Die vorgesehe-
nen Kompensationsflächen befinden sich im Ortsteil Reitland in der Gemeinde Stadland.
Es handelt sich um die Flurstücke218,219,220,221,222,223,226,227,228,229,230,
231, 232, 233, 234 und 9161217 der Flur 9, Gemarkung Seefeld mit einer Gesamtgröße
von ca. 56.755 m2. Gemäß der BK50 (LBEG 2024) befindet sich die Fläche hauptsächlich
auf tiefem Spittkulturboden aus Hochmoor und tiefem Erdhochmoor. lm Osten liegt mitt-
leres Erdniedermoor unterlagert von Organomarsch vor.

Die Flächen bieten unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. Der aktuell vorhandene
Biotoptyp ,,Extensivgrünland auf Moorböden" (GEM = Wertfaktor 3) ließe sich durch Neu-
ansaat mit Regiosaatgut zu einem artenreicheren mesophilen Grünland mit Schutzstatus
nach g 30 BNatSchG (GMS = Wertfaktor 4) aufwerten. Daraus ergibt sich dann eine Auf-
wertung um insgesamt einen Wertfaktor.

Eine Aufwertung der Grünlandbereiche ist nur zu erreichen, wenn neben den genannten
Maßnahmen die im Folgenden aufgeführten Bewirtschaftungsauflagen eingehalten wer-
den, um eine dauerhafte extensive Nutzung mit Aushagerungseffekten zu erzielen.

Die Flächen sind als Mähwiese oder Weide oder mit einer Kombination aus
beidem zu bewirtschaften.
Die Fläche ist ausschließlich als Dauergrünland zu nutzen. Umbruch und
Neuansaaten sind nicht zulässig.
Bei einer Nutzung als reine Mähwiese dürfen nicht mehr als 2 Schnitte pro
Kalenderjahr durchgeführt werden. Das gesamte Mähgut ist von der Fläche
zu entfernen. ln der mehrjährigen Aushagerungsphase sind auch bis zu 3
Schnitte pro Kalenderjahr zulässig.
ln der Zeit vom 1. März bis zum 20. Juni eines Jahres darf keine Mahd
stattfinden.
lm gleichen Zeitraum darf auch keine andere maschinelle Bodenbearbei-
tung (Walzen, Schleppen) erfolgen.
Eine Absenkung der Grundwasserständ e z. B. durch Drainage ist nicht zu-
lässig.
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Die Beseitigung von Geländeunebenheiten (Senken usw.) ist nicht zuläs-
sig.
Der Schnitt darf nur von innen nach außen oder von einer Seite zur anderen
durchgeführt werden.
Ertragssteigernde Düngemaßnahmen oder eine Kalkung der Flächen ist
unzulässig.
Geringfüg ige Erhaltungsd üngungen zur Aufrechterhaltu ng der floristischen
Vielfalt sind nach fachlicher Begutachtung der Flächen und in Absprache
mit der Unteren Naturschutzbehörde erlaubt.
ln der Zeit vom 01. März bis 20. Juni eines jeden Jahres ist jegliches Auf-
bringen von Düngemitteln auf der Fläche unzulässig.
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Die Errichtung von Mieten, die Lagerung von Silage sowie die Lagerung
von Heuballen und das Abstellen von Geräten auf der Fläche sind unzuläs-
sig.
Die Fläche muss jährlich bewirtschaftet werden und ,,kurzrasig" in den Win-
ter gehen.

lm Rahmen der Umsetzung der beschriebenen Bewirtschaftungsauflagen zur Entwick-
lung von mesophilem Grünland können auf einer Gesamtflächengröße von rd. 5,7 ha
dann insgesamt 56.511 Werteinheiten generiert werden, die für Kompensationsmaßnah-
men zur Verfügung stehen (vgl. Anlage 2).

Die Eignung der Kompensationsflächen wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises abgestimmt.

Das Kompensationserfordernis von -46.655 WE kann durch die begutachteten Flä-
chen gedeckt werden. Es verbleiben auf den Flächen noch 9.856 Werteinheiten die
zur Kompensation anderer Planungen herangezogen werden können.
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6.1

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMöGLICHKEITEN

Standort - 42. Anderung des Flächennutzungsplans

Das städtebauliche Umfeld ist entsprechend der Lage im Ortsteil Reitland im Norden und

im Osten durch seit längerem bestehende Wohnbebauung geprägt. Die Wohnbebauung
im Osten rund um die Straße ,,Grüner Winkel" wurde als privates Baugebiet auf Basis des
Bebauungsplans Nr. 11 durch den Vorhabenträger entwickelt und dient als Vorbild für das
hinzutretende Wohngebiet im Bereich,,Südlicher Hellmer".

lm rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Stadland aus dem Jahr 1977

wird der Anderungsbereich als ,,Fläche für die Landwirtschaft" dargestellt. Der Anderungs-
bereich des Flächennutzungsplans mit einer Flächengröße von rund 2,9 ha wurde bisher
landwirtschaft I ich genutzt.

Zur Umsetzung des Planungsziels wird nun im Flächennutzungsplan eine Wohnbaufläche
(W) gem. S 1(1) Nr. 1 BauNVO dargestellt.

6.2 Planinhalt - Bebauungsplan Nr. 61

Die Gemeinde Stadland beabsichtigt, im Ortsteil Reitland südwestlich hinter der Bebau-
ung an der Reitlander Straße (K 189) und westlich der Sackstraße ein Allgemeines Wohn-
gebiet auszuweisen.Zu diesem Zweck wird der Bebauungsplan Nr. 61 ,,Südlicher Hell-
mer" aufgestellt. Zur bauleitplanerischen Vorbereitung des Planvorhabens erfolgt im Pa-

rallelverfähren gem. S 8 (3) S. 1 BauGB die 42. Flächennutzungsplan-Anderung.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde Stadland
ist es planerisches Ziel, an einem baulich bereits vorgeprägten Standort ein Wohnquartier
zu entwickeln, das sich in die bestehenden Strukturen einfügt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 61 mit einer Flächengröße von rund 2,9 ha

wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. Dieser Bebauungsplan schafft die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für eine Siedlungsenrveiterung in Reitland. Entsprechend des ein-
gangs formulierten Planungsziels wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. $ 4
BauNVO festgesetzt.

Die Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauweise orientieren
sich an der umgebenen Gebäudestruktur. Das Maß der baulichen Nutzung wird im ge-

samten Geltungsbereich über die Angabe der Grundflächenzahl (GRZ) gem. S 16 (2) Nr.

1 BauNVO definiert. lnnerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) wird

eine GRZ von 0,2 festgesetzt, um einen verträglichen Versiegelungsgrad mit dorftypisch
lockerer Bebauung im neuen Allgemeinen Wohngebiet sicherzustellen.

Die interne Erschließung des Plangebietes erfolgt über die im Rahmen des Bebauungs-
plans Nr. 61 festgesetzten mittigen Erschließungsstraße mit Wendehammer. Das städte-
bauliche Umfeld ist entsprechend der Lage im Ortsteil Reitland im Norden und im Osten
durch seit längerem bestehende Wohnbebauung geprägt. Die Wohnbebauung im Osten
rund um die Straße ,,Grüner Winkel" wurde als privates Baugebiet auf Basis des Bebau-

ungsplans Nr. 11 durch den Vorhabenträger entwickelt und dient als Vorbild für das hin-
zutretende Wohngebiet im Bereich ,,Südlicher Hellmer".
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Durch die getroffenen Festsetzungen wird für die vorgesehene städtebauliche Weiterent-
wicklung ein nutzungsgerechter Entwicklungsspielraum geschaffen und zugleich eine ver-
trägliche Weiterentwicklung des bestehenden Siedlungsgefüges sichergestellt.

7.0 ZUSATZLICHE ANGABEN

7,1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der veruvendeten technischen Ver-
fahren

7.1.1 Analysemethoden und -modelle

Die Eingriffsregelung für den Bebauungsplan Nr. 61 nebst 42. Anderung des Flächennut-
zungsplans wurde für das Schutzgut Pflanzen auf Basis des niedersächsischen Städteta-
ges von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der
Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich wurde für die übrigen Schutzgüter eine verbal-
argumentative Eingriffsbetrachtung vorgenommen.

7.1.2 Fachgutachten

lm Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 wurde eine Bestandserhebung
der Biotoptypen durchgeführt (Dterunruru . MoSEBRcH & PRnrNra 2023). Darüber hinaus
erfolgte eine Untersuchung zu Brutvögeln (Brutvogelkartierung, ebd.). Ebenfalls Bestand-
teil der Planung sind ein Oberflächenentwässerungskonzept vom Ing.-Büro für Straßen-
und Tiefbau IST (2023) sowie ein Bodenschutzkonzept des rasteder erdbaulabors (2024).

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfügung
bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassungen und Gutachten erhoben, sodass keine
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten.

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung

Gemäß $ 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. lm Rahmen der
vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Umweltaus-
wirkungen festgestellt.

Zur Übenryachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird innerhalb
von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss eine Überprüfung durch die Gemeinde Stad-
land stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erhebliche Auswirkungen ab-
zeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der festgelegten Kompensationsmaßnah-
men ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahme erstmalig kontrolliert. Nach weiteren
drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht durchgeführt wor-
den sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maßnahmen sicherstel-
len.
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8.0 ALLGEM EI NVERSTAT,I OI-ICNE ZUSAMMEN FASSUNG

Die Gemeinde Stadland beabsichtigt im Ortsteil Reitland, südwestlich hinter der Bebau-
ung an der Reitlander Straße (K 189) und westlich der Sackstraße, ein Allgemeines Wohn-
gebiet auszuweisen. Zu diesem Zweck wird der Bebauungsplan Nr. 61 ,,Südlicher Hell-
mer" aufgestellt. Zur bauleitplanerischen Vorbereitung des Planvorhabens erfolgt im Pa-

rallelverfähren gem. S 8 (3) S. 1 BauGB die 42. Flächennutzungsplan-Anderung.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde Stadland
ist es planerisches Ziel, an einem baulich bereits vorgeprägten Standort ein Wohnquartier
zu entwickeln, das sich in die bestehenden Strukturen einfügt. Zur Umsetzung des Pla-
nungsziels wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. S 4 BauNVO im Bebauungsplan
Nr. 61 festgesetzt. Die Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die

Bauweise orientieren sich an der umgebenen Gebäudestruktur. Die interne Erschließung
des Plangebietes erfolgt über die im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 61 festgesetzten
mittigen Erschließungsstraße mit Wendehammer.

Durch die im Bebauungsplan Nr. 61 getroffenen Festsetzungen und die 42. Anderung des
Flächennutzungsplans kommt es zu einem Verlust von Boden durch Flächenversiegelun-
gen, was als erhebliche Umweltauswirkungen zu beurteilen ist. Dies gilt ebenso für die

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen und Wasser (Grundwasser). Für die
Schutzgüter Mensch, Landschaft sowie Klima und Luft sind weniger erhebliche Beein-
trächtigungen zu enrrrarten. Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in
ihrer Ausprägung nicht negativ beeinflusst. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die
Planung ausgelöst werden könnten sowie negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden
können, sind nicht zu enruarten.

Die vorgesehene Kompensationsfläche befindet sich im Ortsteil Reitland in der Gemeinde
Stadland. Es handeltsich um die Flurstücke218,219,220,221,222,223,226,227,228,
229, 230, 231 , 232, 233, 234 und 916/217 der Flur 9, Gemarkung Seefeld mit einer Ge-
samtgröße von ca. 56.755 m2. Auf den Flächen ist durch Neuansaat und die Berücksich-
tigung von Bewirtschaftungsauflagen eine Aufirvertung zu sonstigem mesophilem Grün-
land möglich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zut
Vermeidung und Minimierung sowie, durch die in die verbindliche Bauleitplanung einge-
stellten Maßnahmen auf Ersatzflächen davon auszugehen ist, dass keine erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen im Geltungsbereich zurückbleiben.
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Bestand Biotoptvpen, gefährdete / besonders geschützte Pflanzenarten
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